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Achtes Gesetz
zur Änderung der Verfassung von Berlin

Vom 25. Mai 2006
Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat unter Beachtung der Vor-
schrift des Artikels 100 der Verfassung von Berlin das folgende
Gesetz beschlossen:

Artikel I
Die Verfassung von Berlin vom 23. November 1995 (GVBl.

S. 779), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. März 2006 (GVBl.
S. 262), wird wie folgt geändert:
1. Artikel 45 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.
b) Es wird folgender Absatz 2 angefügt:

„(2) Jeder Abgeordnete hat das Recht, Einsicht in Akten
und sonstige amtliche Unterlagen der Verwaltung zu nehmen.
Die Einsichtnahme darf abgelehnt werden, soweit überwie-
gende öffentliche Interessen einschließlich des Kernbereichs
exekutiver Eigenverantwortung oder überwiegende private
Interessen an der Geheimhaltung dies zwingend erfordern.
Die Entscheidung ist dem Abgeordneten schriftlich mitzu-
teilen und zu begründen. Das Einsichtsrecht in Akten oder
sonstige amtliche Unterlagen der Verfassungsschutzbehörde
bleibt den Mitgliedern der für die Kontrolle der Verfassungs-
schutzbehörde zuständigen Gremien nach Maßgabe der ge-
setzlichen Vorschriften vorbehalten.“

2. Es wird folgender Artikel 49a eingefügt:

„Artikel 49a
(1) Das Abgeordnetenhaus und die jeweils zuständigen Aus-

schüsse können von den auf Veranlassung des Abgeordneten-
hauses oder des Senats entsandten oder gewählten Vertretern des
Landes Berlin in Aufsichts- oder sonstigen zur Kontrolle der
Geschäftsführung berufenen Organen einer juristischen Person
des öffentlichen Rechts oder einer juristischen Person des Privat-
rechts, die unter maßgeblichem Einfluss des Landes Berlin
öffentliche Aufgaben wahrnimmt, Auskünfte verlangen und
Berichte anfordern.

(2) Die Unterrichtung über vertrauliche oder geheimhaltungs-
bedürftige Angaben ist gegenüber dem jeweils zuständigen Aus-
schuss des Abgeordnetenhauses vorzunehmen. Der Ausschuss
muss die Gewähr für die Vertraulichkeit oder die Geheimhaltung
der ihm anvertrauten Informationen, namentlich der Betriebs-
und Geschäftsgeheimnisse, bieten.

(3) Alles Nähere regelt die Geschäftsordnung des Abgeord-
netenhauses.“

3. In Artikel 55 Abs. 2 werden das Komma und die Worte „von
denen zwei zu Bürgermeistern gewählt werden“ gestrichen.

4. Artikel 56 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Senatoren werden vom Regierenden Bürgermeis-
ter ernannt und entlassen. Er ernennt zwei Senatoren zu
seinen Stellvertretern (Bürgermeister).“

b) Absatz 3 wird aufgehoben.
c) Der bisherige Absatz 4 wird der neue Absatz 3 und erhält

folgende Fassung:
„(3) Die Mitglieder des Senats können jederzeit von ihrem

Amt zurücktreten. Mit der Beendigung des Amtes des Regie-
renden Bürgermeisters endet auch die Amtszeit der übrigen
Senatsmitglieder. Der Regierende Bürgermeister und auf sein
Ersuchen die übrigen Senatsmitglieder sind verpflichtet, die
Amtsgeschäfte bis zum Amtsantritt ihrer Nachfolger fort-
zuführen.“

5. Artikel 57 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 werden die Worte „Der Senat“ durch die Worte

„Der Regierende Bürgermeister“ ersetzt.
b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte „dem Senat und jedem

seiner Mitglieder“ durch die Worte „dem Regierenden Bür-
germeister“ ersetzt.

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 2 werden die Worte „haben die davon betroffenen

Mitglieder des Senats“ durch die Worte „hat der Regie-
rende Bürgermeister“ ersetzt.

bb) Satz 3 wird aufgehoben.
cc) Der bisherige Satz 4 wird der neue Satz 3.

6. Artikel 58 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte „im Einvernehmen mit

dem Senat“ gestrichen.
b) Absatz 4 Satz 1 wird aufgehoben.

7. Artikel 61 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Die Initiative muss von 20 000 Einwohnern Berlins, die
mindestens 16 Jahre alt sind, unterzeichnet sein.“

b) Absatz 2 wird aufgehoben.
c) Der bisherige Absatz 3 wird der neue Absatz 2.

8. Die Artikel 62 und 63 erhalten folgende Fassung:

„Artikel 62
(1) Volksbegehren können darauf gerichtet werden, Gesetze

zu erlassen, zu ändern oder aufzuheben, soweit das Land Berlin
die Gesetzgebungskompetenz hat. Sie können darüber hinaus
darauf gerichtet werden, im Rahmen der Entscheidungszustän-
digkeit des Abgeordnetenhauses zu Gegenständen der politi-
schen Willensbildung, die Berlin betreffen, sonstige Beschlüsse
zu fassen. Sie sind innerhalb einer Wahlperiode zu einem Thema
nur einmal zulässig.

(2) Volksbegehren zum Landeshaushaltsgesetz, zu Dienst-
und Versorgungsbezügen, Abgaben, Tarifen der öffentlichen
Unternehmen sowie zu Personalentscheidungen sind unzulässig.

(3) Der dem Volksbegehren zugrundeliegende Entwurf eines
Gesetzes oder eines sonstigen Beschlusses ist vom Senat unter
Darlegung seines Standpunktes dem Abgeordnetenhaus zu un-
terbreiten, sobald der Nachweis der Unterstützung des Volks-
begehrens erbracht ist. Auf Verlangen der Vertreter des Volks-
begehrens ist das Volksbegehren durchzuführen, wenn das Ab-
geordnetenhaus den begehrten Entwurf eines Gesetzes oder
eines sonstigen Beschlusses nicht innerhalb von vier Monaten
inhaltlich in seinem wesentlichen Bestand unverändert annimmt.

(4) Ist ein Volksbegehren zustande gekommen, so muss inner-
halb von vier Monaten ein Volksentscheid herbeigeführt werden.
Die Frist kann auf bis zu acht Monate verlängert werden, wenn
dadurch der Volksentscheid gemeinsam mit Wahlen oder mit
anderen Volksentscheiden durchgeführt werden kann. Das Ab-
geordnetenhaus kann einen eigenen Entwurf eines Gesetzes oder
eines sonstigen Beschlusses zur gleichzeitigen Abstimmung
stellen. Der Volksentscheid unterbleibt, wenn das Abgeord-
netenhaus den begehrten Entwurf eines Gesetzes oder eines
sonstigen Beschlusses inhaltlich in seinem wesentlichen Be-
stand unverändert annimmt.
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(5) Der Präsident des Abgeordnetenhauses fertigt das durch
Volksentscheid zustande gekommene Gesetz aus; der Regieren-
de Bürgermeister verkündet es im Gesetz- und Verordnungsblatt
für Berlin.

(6) Volksbegehren können auch auf die vorzeitige Beendigung
der Wahlperiode des Abgeordnetenhauses gerichtet werden.

Artikel 63

(1) Ein Volksbegehren, das einen Gesetzentwurf oder einen
sonstigen Beschluss nach Artikel 62 Abs. 1 zum Gegenstand hat,
bedarf zum Nachweis der Unterstützung der Unterschriften von
mindestens 20 000 der zum Abgeordnetenhaus Wahlberechtig-
ten. Es kommt zustande, wenn mindestens 7 vom Hundert der
zum Abgeordnetenhaus Wahlberechtigten innerhalb von vier
Monaten dem Volksbegehren zustimmt. Ein Gesetz oder ein
sonstiger Beschluss nach Artikel 62 Abs. 1 ist durch Volksent-
scheid angenommen, wenn eine Mehrheit der Teilnehmer und
zugleich mindestens ein Viertel der zum Abgeordnetenhaus
Wahlberechtigten zustimmt.

(2) Ein Volksbegehren, das einen die Verfassung von Berlin
ändernden Gesetzentwurf zum Gegenstand hat, bedarf zum
Nachweis der Unterstützung der Unterschriften von mindestens
50 000 der zum Abgeordnetenhaus Wahlberechtigten. Es kommt
zustande, wenn mindestens ein Fünftel der zum Abgeordneten-
haus Wahlberechtigten innerhalb von vier Monaten dem Volks-
begehren zustimmt. Ein die Verfassung von Berlin änderndes
Gesetz ist durch Volksentscheid angenommen, wenn eine Mehr-
heit von mindestens zwei Dritteln der Teilnehmer und zugleich
mindestens die Hälfte der zum Abgeordnetenhaus Wahlberech-
tigten zustimmt.

(3) Ein Volksbegehren, das die vorzeitige Beendigung der
Wahlperiode des Abgeordnetenhauses zum Gegenstand hat, be-
darf zum Nachweis der Unterstützung der Unterschriften von
mindestens 50 000 der zum Abgeordnetenhaus Wahlberechtig-
ten. Es kommt zustande, wenn mindestens ein Fünftel der zum
Abgeordnetenhaus Wahlberechtigten innerhalb von vier Mona-
ten dem Volksbegehren zustimmt. Der Volksentscheid wird nur
wirksam, wenn sich mindestens die Hälfte der Wahlberechtigten
daran beteiligt und die Mehrheit der Teilnehmer zustimmt.

(4) Das Nähere zum Volksbegehren und zum Volksentscheid,
einschließlich der Veröffentlichung des dem Volksentscheid zu-
grunde liegenden Vorschlags, wird durch Gesetz geregelt.“

9. In Artikel 100 Satz 1 werden nach den Worten „Änderungen der
Verfassung erfordern“ die Worte „vorbehaltlich der Regelungen
in den Artikeln 62 und 63“ eingefügt.

Artikel II

(1) Dieses Gesetz tritt zu Beginn der 16. Wahlperiode des Ab-
geordnetenhaus von Berlin in Kraft.

(2) Artikel I Nr. 8 tritt nur in Kraft, wenn in einer Volksabstim-
mung gemäß Artikel 100 Satz 2 der Verfassung von Berlin eine
Mehrheit der Änderung der Artikel 62 und 63 der Verfassung von
Berlin zustimmt. Der Regierende Bürgermeister gibt das Ergebnis
der Volksabstimmung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin
bekannt und stellt zugleich fest, ob Artikel I Nr. 8 zu dem in Ab-
satz 1 genannten Zeitpunkt in Kraft tritt oder nicht.

Berlin, den 25. Mai 2006

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin

Walter M o m p e r

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister

Klaus W o w e r e i t
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Gesetz
über die Durchführung der Volksabstimmung

nach Artikel 100 Satz 2 der Verfassung von Berlin
am 17. September 2006

Vom 25. Mai 2006
Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1
Hat das Abgeordnetenhaus unter dem Vorbehalt der Durchführung

einer Volksabstimmung einer Änderung der Artikel 62 und 63 der
Verfassung von Berlin mit der erforderlichen Mehrheit zugestimmt,
wird die Verfassungsänderung vom Präsidenten des Abgeordneten-
hauses ausgefertigt und vom Regierenden Bürgermeister im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin verkündet.

§ 2
Die Volksabstimmung findet am Tag der Wahl zum Abgeord-

netenhaus von Berlin der 16. Wahlperiode statt. Den Stimmberech-
tigten wird zusammen mit den Wahlbenachrichtigungen eine Infor-
mation zur Volksabstimmung zugesandt. Der Informationstext zur
Volksabstimmung wird im Einvernehmen mit den Fraktionen vom
Präsidenten des Abgeordnetenhauses erstellt. Er enthält mindestens
eine Gegenüberstellung der geänderten und der bisher geltenden
Artikel 62 und 63 der Verfassung von Berlin sowie eine Begründung.

§ 3
Die Abstimmungsfrage lautet: „Stimmen Sie der Änderung der

Artikel 62 und 63 der Verfassung von Berlin in der im Gesetz- und
Verordnungsblatt für Berlin veröffentlichten Fassung zu?“ In die
Frage sind das Datum und die Seitenzahl der Veröffentlichung im
Gesetz- und Verordnungsblatt einzufügen.

§ 4
(1) Stimmberechtigt sind die zum Abgeordnetenhaus von Berlin

Wahlberechtigten.
(2) Für die Durchführung der Volksabstimmung gelten die Be-

stimmungen des Landeswahlgesetzes und der Landeswahlordnung
entsprechend.

(3) Die Wahl- und Abstimmungsverzeichnisse werden einheitlich
geführt. Die Benachrichtigungen sowie die Wahl- und Abstim-
mungsscheine werden einheitlich ausgegeben.

§ 5
Über Einsprüche gegen die Durchführung der Volksabstimmung

und die Feststellung des Ergebnisses entscheidet der Verfassungs-

gerichtshof. Für das Einspruchsverfahren gilt § 55 des Gesetzes über
den Verfassungsgerichtshof vom 8. November 1990 (GVBl. S. 2246),
das zuletzt durch Artikel I § 2 des Gesetzes vom 15. Oktober 2001
(GVBl. S. 540) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung entsprechend. Einspruchsberechtigt sind
1. der Präsident des Abgeordnetenhauses,
2. die Fraktionen des Abgeordnetenhauses,
3. der Landeswahlleiter und
4. die Senatsverwaltung für Inneres.

§ 6

Die Zustimmung zur Änderung der Artikel 62 und 63 der Verfas-
sung von Berlin ist erteilt, wenn mehr als die Hälfte der gültigen
Stimmen die Abstimmungsfrage bejaht. Der Regierende Bürger-
meister gibt das Ergebnis der Volksabstimmung im Gesetz- und
Verordnungsblatt für Berlin bekannt und stellt zugleich fest, ob die
Verfassungsänderung in Kraft tritt oder nicht.

§ 7

Die für Wahlen und Volksabstimmungen zuständige Senats-
verwaltung kann die zur Durchführung dieses Gesetzes erforder-
lichen Verwaltungsvorschriften erlassen.

§ 8

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 25. Mai 2006

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin

Walter M o m p e r

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister

Klaus W o w e r e i t
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Gesetz
über die Verwendung von Meldedaten durch die Zentrale Stelle

für das bevölkerungsbezogene Mammographie-Screening
(Mammographie-Screening-Meldedatenverwendungsgesetz

– MMDaVG)

Vom 25. Mai 2006
Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1
Berechtigung der Zentralen Stelle

(1) Die zur Durchführung des bevölkerungsbezogenen Pro-
gramms zur Früherkennung von Brustkrebs durch Mammographie-
Screening von der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin, den Lan-
desverbänden der Krankenkassen und den Verbänden der Ersatz-
kassen in Berlin errichtete Zentrale Stelle ist eine öffentliche Stelle
im Sinne des § 26 des Meldegesetzes vom 26. Februar 1985 (GVBl.
S. 507), das zuletzt durch Nummer 27 der Anlage des Gesetzes vom
4. März 2005 (GVBl. S. 125) geändert worden ist.

(2) Die Zentrale Stelle nach Absatz 1 ist berechtigt, von allen
in Berlin mit alleiniger Wohnung oder Hauptwohnung melderecht-
lich erfassten Frauen im Alter von 50 Jahren bis zum Ende des
70. Lebensjahres regelmäßig aus dem Melderegister die folgenden
Angaben zu beziehen:
1. Familiennamen,
2. frühere Namen,
3. Vornamen,
4. Tag und Ort der Geburt,
5. gegenwärtige Anschrift.

(3) Die personenbezogenen Daten aus dem Melderegister dürfen
von der Zentralen Stelle zur Einladung zur Teilnahme am Brust-
krebsfrüherkennungsprogramm durch Mammographie-Screening
und zum Zweck der Evaluation nach den Vorschriften des Ab-
schnitts B Nr. 4 Buchstabe d, e und n der Krebsfrüherkennungs-
Richtlinien in der Fassung vom 26. April 1976 (Beilage Nr. 28 zum
BAnz. Nr. 214 vom 11. November 1976), die zuletzt am 19. Juli
2005 (BAnz. S. 14 983) geändert worden ist, erhoben, übermittelt,
verändert, gespeichert, genutzt und gelöscht werden. Die Zentrale
Stelle führt den Datenabgleich gemäß Abschnitt B Nr. 4 Buch-
stabe n der Krebsfrüherkennungs-Richtlinien mit dem Gemein-
samen Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklen-
burg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen
und Thüringen (GKR) durch.

§ 2

Änderung der Verordnung zur Durchführung des Meldegesetzes,
Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang

(1) In Anlage 4 der Verordnung zur Durchführung des Melde-
gesetzes vom 4. März 1986 (GVBl. S. 476), die zuletzt durch
Artikel V des Gesetzes vom 4. Mai 2005 (GVBl. S. 282) geändert
worden ist, wird folgende Nummer 14 angefügt:
„14 „Zentrale Stelle“ für
das bevölkerungs-
bezogene Mammo-
graphie-Screening
im Land Berlin

Familiennamen,
frühere Namen,
Vornamen,
Tag und Ort der Geburt,
gegenwärtige Anschrift

Eintritt des jeweiligen Ereignisses
nach Spalte 5
sowie
während des Zeitraums von drei
Monaten nach Übermittlung der
Daten nach Spalte 3:
Änderung

des Namens,
der Anschrift,

Tod

Einladung von weiblichen Ein-
wohnern im Alter von 50 Jahren
bis zum Ende des 70. Lebens-
jahres im turnusmäßigen Abstand
von zwei Jahren zur Teilnahme
am Programm zur Früherkennung
von Brustkrebs durch Mammo-
graphie-Screening“.
(2) Der auf Absatz 1 beruhende Teil der Verordnung zur Durch-
führung des Meldegesetzes kann auf Grund der einschlägigen Er-
mächtigung durch Rechtsverordnung geändert werden.

§ 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 25. Mai 2006

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin

Walter M o m p e r

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister

Klaus W o w e r e i t
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Gesundheitsdienstreformgesetz

Vom 25. Mai 2006
Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel I

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
(Gesundheitsdienst-Gesetz – GDG)

I n h a l t s ü b e r s i c h t

Abschnitt I Allgemeine Vorschriften

§ 1 Aufgabenstellung

§ 2 Zuständigkeiten

§ 3 Organisation

§ 4 Steuerung

Abschnitt II Integrierte Gesundheits- und Sozialbericht-
erstattung; sozialindikative Gesundheitsplanung

§ 5 Integrierte Gesundheits- und Sozialberichterstattung

§ 6 Sozialindikative Gesundheitsplanung

Abschnitt III Gesundheitsförderung und Prävention

§ 7 Gesundheitsförderung und Prävention

Abschnitt IV Gesundheitshilfe

§ 8 Gesundheitshilfe

Abschnitt V Infektionsschutz, umweltbezogener Gesund-
heitsschutz und Katastrophenschutz

§ 9 Infektionsschutz

§ 10 Umweltbezogener Gesundheitsschutz, Umweltmedizin

§ 11 Katastrophenschutz

§ 12 Hygienische und gesundheitliche Überwachung

Abschnitt VI Gesundheitsaufsicht

§ 13 Aufsicht über die Einrichtungen des Gesundheitswesens

§ 14 Anzeigepflichten der Berufe des Gesundheitswesens

Abschnitt VII Gesundheitlicher Verbraucherschutz; Überwa-
chung des Verkehrs mit Arzneimitteln

§ 15 Gesundheitlicher Verbraucherschutz

§ 16 Arznei- und Betäubungsmittel, Heilmittelwerbung

Abschnitt VIII Sonstige Bestimmungen

§ 17 Überwachungsmaßnahmen

§ 18 Amtliche Bescheinigungen, Zeugnisse und Gutachten

§ 19 Datenschutz und Schweigepflicht

§ 20 Straf- und Bußgeldvorschriften

§ 21 Übergangsvorschriften

Abschnitt I
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Aufgabenstellung

(1) Der öffentliche Gesundheitsdienst des Landes Berlin orientiert
sein Handeln an einem Leitbild. Er stellt sich den großstadttypischen
gesundheitlichen und sozialen Problemlagen und reagiert flexibel
auf sich verändernde Rahmenbedingungen. Im Rahmen der Daseins-
vorsorge achtet er dabei besonders auf die Stärkung der Eigenverant-
wortung sowie des bürgerschaftlichen Engagements und berücksich-
tigt geschlechtsspezifische, behindertenspezifische und ethnisch-
kulturelle Aspekte. Der öffentliche Gesundheitsdienst orientiert sei-
ne Arbeit am Programm des Gesunde-Städte-Netzwerkes und an den
Grundsätzen von Public Health.

(2) Der öffentliche Gesundheitsdienst nimmt die Aufgaben grund-
sätzlich subsidiär und sozialkompensatorisch wahr, soweit durch
Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

(3) Der öffentliche Gesundheitsdienst stellt insbesondere die
Wahrnehmung folgender Kernaufgaben sicher:
1. Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination:

a) Gesundheits- und Sozialberichterstattung,
b) sozialindikative Gesundheitsplanung,
c) Koordination, Planung und Steuerung der psychiatrischen

Versorgung und der Suchthilfe,
d) Initiierung und Koordination von Maßnahmen der Gesund-

heitsförderung sowie Stärkung des bürgerschaftlichen
Engagements,

e) Erarbeitung und Weiterentwicklung fachlicher Standards zur
Sicherung von Qualität und Nachhaltigkeit der Leistungen
des Gesundheitssystems, soweit es dem öffentlichen Gesund-
heitsdienst obliegt;

2. Prävention, Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfe und Schutz
der Gesundheit für Kinder und Jugendliche:
a) Initiierung und Durchführung von Maßnahmen der Gesund-

heitsförderung,
b) Aufklärung und Beratung zu Gesundheitsthemen,
c) kinder- und jugendärztliche sowie kinder- und jugendpsychi-

atrische Diagnostik, Beratung, Vermittlung von Betreuung
und Hilfsangeboten, einschließlich der kinder- und jugend-
psychiatrischen Krisenintervention, sowie Sicherstellung der
vorbeugenden und nachgehenden Gesundheitshilfe, ein-
schließlich der Anordnung therapeutischer Leistungen mit
deren Verlaufsbeobachtung und Qualitätssicherung,

d) Prävention von zivilisationsbedingten Krankheiten,
e) zahnmedizinische Vorsorge und Beratung in Kindertagesstät-

ten und Schulen,
f) ambulante therapeutische Versorgung behinderter und

schwer behinderter Kinder und Jugendlicher insbesondere im
Schulbereich, soweit diese nicht anders gewährleistet wird;

3. Prävention, Gesundheitsförderung und Gesundheitshilfe für Er-
wachsene:
a) Prävention von zivilisationsbedingten Krankheiten ein-

schließlich Alterskrankheiten,
b) Beratung, psychosoziale Unterstützung und Hilfevermittlung

sowie Sicherstellung der vorbeugenden und nachgehenden
Gesundheitshilfe,

c) Hilfen und Schutzmaßnahmen nach dem Gesetz für psy-
chisch Kranke,
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d) Beratung und Betreuung von Menschen mit Behinderung
einschließlich psychisch Kranker, Abhängigkeitskranker
sowie von Behinderung bedrohter Menschen oder durch
psychische Erkrankungen oder Abhängigkeitserkrankungen
Gefährdeter,

e) Aufklärung und Beratung zu Gesundheitsthemen;
4. Infektionsschutz, umweltbezogener Gesundheitsschutz und

Katastrophenschutz:
a) Schutz der Bevölkerung vor Infektionskrankheiten, Epidemi-

en und Pandemien, Überwachung der Anforderungen der
Hygiene, Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von auf
den Menschen übertragbaren Erkrankungen,

b) Schutz vor gesundheitsbeeinträchtigenden und krank ma-
chenden Umwelteinflüssen, Ermitteln und Bewerten der
Ursachen von Gesundheitsrisiken aus der Umwelt und
Hinwirken auf deren Beseitigung,

c) Schutz der Bevölkerung im Rahmen des Zivil- und Katastro-
phenschutzes;

5. Aufsicht über die Berufe und die Einrichtungen des Gesund-
heitswesens;

6. gesundheitlicher Verbraucherschutz:
a) Schutz der Bevölkerung im Verkehr mit Lebensmitteln,

Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen
Bedarfsgegenständen,

b) Überwachung des Verkehrs mit Futtermitteln,
c) Tierseuchenüberwachung und -bekämpfung,
d) Tierkörperbeseitigung,
e) Tierschutz,
f) Abwehr von Gefahren, die von Tieren ausgehen;

7. Überwachung des Verkehrs mit Arzneimitteln einschließlich
Überwachung des Verkehrs mit frei verkäuflichen Arzneimitteln
außerhalb von Apotheken.

(4) Soweit es sich nicht um Aufgaben handelt, die als Pflichtauf-
gaben auf anderen Landesgesetzen, auf Bundesrecht oder auf dem
Recht der Europäischen Union beruhen, erfolgt die Wahrnehmung
der in § 1 Abs. 3 im Einzelnen beschriebenen Aufgaben nach Maß-
gabe der mit dem Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel.
Soweit es sich um Gewährleistungsaufgaben handelt, wird eine
Überleitung an Dritte angestrebt, falls nicht eine hoheitliche Tätig-
keit erforderlich ist oder ein übergeordnetes Interesse besteht.

§ 2
Zuständigkeiten

(1) Die Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes nach § 1
werden von
1. der für das Gesundheitswesen zuständigen Senatsverwaltung

und den ihr nachgeordneten Behörden (Sonderbehörden) und
nicht rechtsfähigen Anstalten,

2. den für Gesundheit zuständigen Organisationseinheiten der
Bezirksämter gemäß § 37 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 des Bezirksverwal-
tungsgesetzes und

3. den gesonderten Organisationseinheiten für Qualitätsentwick-
lung, Planung und Koordination der Bezirksämter

wahrgenommen.
(2) Aufgaben der für das Gesundheitswesen zuständigen Senats-

verwaltung im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 1 des Allgemeinen Zustän-
digkeitsgesetzes sind insbesondere die Strukturierung sowie die
Festlegung von Leistungsinhalten und -umfang und Verfahrenswei-
sen der Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes sowie
sportmedizinische Grundsatzangelegenheiten.

(3) Die für das Gesundheitswesen zuständige Senatsverwaltung
wird ermächtigt, Verwaltungsvorschriften für die Wahrnehmung der
Aufgaben nach Absatz 2 zu erlassen.

(4) Allen Bezirksämtern obliegt die Wahrnehmung der Aufgaben
nach § 1, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

(5) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Aufgaben
zu bestimmen, die nicht von allen Bezirken wahrgenommen werden
sollen, und die Anzahl der Bezirke festzulegen, die für die übrigen
Bezirke Aufgaben wahrzunehmen haben.

(6) Die Aufgaben einer Zentralen medizinischen Gutachtenstelle
werden durch eine Sonderbehörde wahrgenommen.

§ 3
Organisation

(1) Die für Gesundheit zuständigen Organisationseinheiten der
Bezirksämter und deren Aufgliederung in Fachbereiche sind einheit-
lich strukturiert. Die Leitung der Organisationseinheit Gesundheit,
die Leitungen der Fachbereiche und die Leitung der gesonderten
Organisationseinheit nach Absatz 3 müssen über Kenntnisse in
Gesundheits- und Wirtschaftswissenschaften verfügen.

(2) Der Amtsarzt oder die Amtsärztin und deren Vertretungen
müssen eine fachärztliche Weiterbildung für Öffentliches Gesund-
heitswesen absolviert haben. Der Amtstierarzt oder die Amtstierärz-
tin und deren Vertretungen müssen eine fachtierärztliche Weiterbil-
dung für Öffentliches Veterinärwesen besitzen. Sie werden von der
jeweils zuständigen Behörde in diese Position berufen.

(3) In jedem Bezirk wird das für das Gesundheitswesen zustän-
dige Mitglied des Bezirksamtes durch eine gesonderte Organisa-
tionseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination bei
der Erfüllung der Aufgaben nach § 1 unterstützt. Der gesonderten
Organisationseinheit gehören ein Psychiatriekoordinator oder eine
Psychiatriekoordinatorin sowie ein Drogen- und Suchthilfekoordi-
nator oder eine Drogen- und Suchthilfekoordinatorin an.

(4) Das für das Gesundheitswesen zuständige Mitglied des
Bezirksamtes beruft die Mitglieder des Psychiatriebeirats. Der
Psychiatriebeirat berät das für das Gesundheitswesen zuständige
Mitglied des Bezirksamtes in allen Fragen der Strukturentwicklung
und psychosozialen Versorgung und ist vor grundsätzlichen Pla-
nungs- und Strukturentscheidungen zu hören.

(5) Das für das Gesundheitswesen zuständige Mitglied des Be-
zirksamtes richtet zur Erarbeitung von bezirklichen Gesundheitszie-
len und zur Förderung der Zusammenarbeit Gesundheitskonferen-
zen ein. Zur Mitarbeit in Gesundheitskonferenzen sind neben der für
das Gesundheitswesen zuständigen Abteilung des Bezirksamtes die
anderen betroffenen Abteilungen des Bezirksamtes heranzuziehen
sowie Vertreter oder Vertreterinnen aller relevanten Organisationen,
Einrichtungen und Projekte aus den Bereichen Gesundheitsförde-
rung, Gesundheitsschutz und Gesundheitsversorgung des jeweiligen
Bezirkes zu gewinnen.

(6) Zur Erhöhung der Transparenz der gesundheitlichen Aktivi-
täten und der Optimierung der gesundheitlichen Versorgung der
Bevölkerung unter den Aspekten Bedarfsnotwendigkeit, Zugäng-
lichkeit, Bürgernähe und Qualitätssicherung unterhält das Land
Berlin als ein besonderes Instrument der Planung, Koordinierung
und Erarbeitung von Gesundheitszielen eine Landesgesundheitskon-
ferenz, die mindestens einmal im Jahr stattfindet.

§ 4
Steuerung

(1) Zur Unterstützung der ergebnisorientierten Arbeit des Berliner
öffentlichen Gesundheitsdienstes wird in Verantwortung der für das
Gesundheitswesen zuständigen Senatsverwaltung ein verbindliches
System zur Planung und Steuerung über Fach- und Finanzziele auf
Basis der zugewiesenen Globalsumme sowie über Indikatoren und
Sollgrößen eingeführt. Das System soll die Berücksichtigung sozial-
räumlicher Problemlagen ermöglichen und die Wirksamkeit von Maß-
nahmen des öffentlichen Gesundheitsdienstes in Berlin bewerten.

(2) Der öffentliche Gesundheitsdienst verfügt über ein Qualitäts-
managementsystem zur Verbesserung der Qualität der Dienstleistun-
gen, der Verfahren und der Prozesse zur Erhöhung der Nutzerzufrie-
denheit und zur Kostenoptimierung. Im gesundheitlichen Verbrau-
cherschutz wird das in der Europäischen Union vorgeschriebene
Qualitätsmanagementsystem, einschließlich der geforderten Fort-
und Weiterbildung, für die Überwachung der Lebensmittelsicherheit
umgesetzt.
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(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Systeme werden, so-
weit sie Auswirkungen auf andere Geschäftsbereiche haben, mit den
jeweils fachlich zuständigen Geschäftsbereichen der Senatsverwal-
tungen einvernehmlich abgestimmt.

Abschnitt II

Integrierte Gesundheits- und Sozialberichterstattung;
sozialindikative Gesundheitsplanung

§ 5

Integrierte Gesundheits- und Sozialberichterstattung

(1) Bei der Gesundheits- und Sozialberichterstattung handelt es
sich um eine verdichtete, zielorientierte und zielgruppenorientierte
Darstellung und beschreibende Bewertung von Daten und Informa-
tionen, die für die Gesundheit und die soziale Lage der Bevölkerung,
das Gesundheits- und Sozialwesen und für die die gesundheitliche
und soziale Situation beeinflussenden Lebens- und Umweltbedin-
gungen bedeutsam sind. Sie dient als Planungsgrundlage für die Ent-
wicklung und Durchführung von konkreten Maßnahmen und deren
Evaluation. Durch sie werden das Abgeordnetenhaus und bei bezirk-
licher Berichterstattung die jeweiligen Bezirksverordnetenver-
sammlungen und die Bürgerinnen und Bürger über die gesundheit-
liche und soziale Lage der Bevölkerung informiert; ihre Datenbe-
stände werden der Wissenschaft zu Forschungszwecken zur Verfü-
gung gestellt. Der sozialraumorientierten Berichterstattung kommt
ein besonderes Gewicht zu. Die Berichterstattung gliedert sich in
Basisindikatoren (Basisbericht), die als durch Informationstechnik
gestütztes Datenmonitoring vorgehalten werden, und in Spezial-
berichte, die Schwerpunktthemen auf der Grundlage der Indikatoren
und besondere Probleme von regionaler, epidemiologischer und
sozialstruktureller Bedeutung aufgreifen oder vertiefen. Die Vorga-
ben des § 16 des Landesstatistikgesetzes sind analog einzuhalten;
Einzelangaben unterliegen der statistischen Geheimhaltung gemäß
§ 16 des Landesstatistikgesetzes in der jeweils geltenden Fassung.

(2) Der öffentliche Gesundheitsdienst schreibt jährlich die Ba-
sisindikatoren fort und gewährleistet durch seine Informationstech-
nik Zugänglichkeit für die Adressaten der Berichterstattung. Darü-
ber hinaus legt er Spezialberichte vor, die über die gesundheitlichen
und sozialen Verhältnisse in seinem Zuständigkeitsbereich Auskunft
geben. Dazu stellt er im Zusammenwirken mit den im Gesundheits-
und Sozialbereich tätigen Verwaltungen, Körperschaften, Verbän-
den, Vereinigungen und Einrichtungen auf Bezirks- und Landes-
ebene die bedeutsamen Daten und Erkenntnisse zusammen und ge-
währleistet ihre Auswertung. Die Dienststellen des Landes Berlin
sind verpflichtet, mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst zur Erstel-
lung der Berichte zusammenzuarbeiten und die notwendigen Daten
zur Verfügung zu stellen. Die für das Gesundheits- und Sozialwesen
zuständigen Senatsverwaltungen koordinieren die Berichterstattun-
gen und legen Gesamtberichte für das Land vor. Die Zusammenfüh-
rung von Einzelangaben mit anderen Angaben zur Herstellung eines
Personenbezuges ist untersagt.

(3) Zur Erfüllung der Berichtspflichten für die Gesundheits- und
Sozialberichterstattung werden Statistiken basierend auf Einzel-
daten insbesondere zu folgenden Bereichen erstellt:

1. Gesundheitszustand von ausgewählten Bevölkerungsgruppen
(insbesondere Schuleingangs- und -entlassungsuntersuchungen
nach dem Schulgesetz und dem Jugendarbeitsschutzgesetz),

2. Gesundheitsförderung und Prävention, Gesundheitsaufsicht, ge-
sundheitlicher Verbraucherschutz,

3. Sozialwesen (insbesondere Statistiken nach dem Zweiten, dem
Dritten und dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch und dem
Asylbewerberleistungsgesetz).

Der Name, der Tag der Geburt und die genaue Adresse dürfen nicht
übermittelt werden. Die für das Gesundheitswesen zuständige
Senatsverwaltung wird ermächtigt, die Art der Erhebungen, den
Umfang der Hilfs- und Erhebungsmerkmale, die Berichtszeiträume
oder -zeitpunkte und die Periodizität dieser Statistiken durch Rechts-
verordnung zu regeln.

§ 6
Sozialindikative Gesundheitsplanung

(1) Die sozialindikative Gesundheitsplanung umfasst die Be-
stands- und Bedarfsanalyse, die Entwicklung von fachlichen Ziel-
vorstellungen für die Sicherstellung der gesundheitlichen Versor-
gung und deren Weiterentwicklung auf der Grundlage der Gesund-
heits- und Sozialberichterstattung.

(2) Zu den Planungsaufgaben gehören insbesondere das Aufzei-
gen von Schwachstellen und Problemfeldern in der gesundheitlichen
und sozialen Versorgung sowie die Definition von Schnittstellen ein-
schließlich des Koordinierungs- und Vernetzungsbedarfs zwischen
den verschiedenen Handlungsträgern und Planungsbereichen.

Abschnitt III

Gesundheitsförderung und Prävention

§ 7
Gesundheitsförderung und Prävention

(1) Im Sinne eines umfassenden Verständnisses von Gesundheit
wirkt der öffentliche Gesundheitsdienst in enger Zusammenarbeit
mit anderen auf diesem Gebiet Tätigen an der Förderung und Erhal-
tung gesunder Lebensbedingungen mit. Er fördert die persönliche
Kompetenz der Menschen im Umgang mit Gesundheit und Krank-
heit sowie die Übernahme sozialer Verantwortung für sich selbst und
andere. Er wirkt darauf hin, dass sich auch andere Institutionen an
gesundheitsförderlichen Werten und Prinzipien orientieren. Durch
Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsbildung trägt er zur Vermei-
dung von Gesundheitsgefahren bei, insbesondere von Zivilisations-
krankheiten, psychischen und sozialen Beeinträchtigungen sowie
Süchten. Weiterhin trägt er mit geeigneten Maßnahmen zur Verzöge-
rung des Eintritts von Pflegebedürftigkeit bei.

(2) Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes im Bereich der
Gesundheitsförderung sind insbesondere die Sicherstellung des
Zusammenwirkens der im Bereich der Gesundheitsförderung tätigen
Institutionen, Träger und Körperschaften, die Initiierung, Unterstüt-
zung, Förderung, Auswertung und Bewertung kommunaler und
regionaler gesundheitsfördernder Aktivitäten sowie von Selbsthilfe-
gruppen und die Durchführung von Maßnahmen der Verhaltens- und
Verhältnisprävention.

Abschnitt IV

Gesundheitshilfe

§ 8
Gesundheitshilfe

(1) Der öffentliche Gesundheitsdienst richtet seine Angebote zur
Gesundheitshilfe unter sozialkompensatorischen Kriterien speziell an
Menschen, die aus gesundheitlichen, sozialen, sprachlichen, kulturel-
len oder finanziellen Gründen keinen ausreichenden oder rechtzeiti-
gen Zugang zu den Hilfesystemen finden oder deren komplexer Hilfe-
bedarf besondere Koordinierung und Betreuung erforderlich macht.

(2) Der öffentliche Gesundheitsdienst nimmt die Aufgaben der
Beratung, der psychosozialen Unterstützung und der Hilfevermitt-
lung insbesondere für folgende Zielgruppen wahr, soweit sie nicht
durch Dritte gewährleistet werden:
1. für Säuglinge und Kleinkinder, wenn die Schwangerschaft oder

die Geburt regelwidrig verlaufen ist, sich Besonderheiten in der
frühkindlichen Entwicklung zeigen oder es zum Schutz vor
anderweitigen Risiken notwendig ist; hierzu erfolgt insbesonde-
re eine Kooperation mit Geburtskliniken, Kinder- und Frauen-
ärzten und -ärztinnen, Hebammen und Jugendämtern zur Ge-
währleistung eines effektiven Gesundheits- und Kinderschutzes,

2. für Kinder und Jugendliche hinsichtlich ihrer gesundheitlichen
Entwicklung einschließlich psychischer Störungen und in Fra-
gen der Zahngesundheit im Rahmen der gesundheitlichen Vor-
sorge gemäß § 9 Abs. 1 und 2 des Kindertagesförderungsgeset-
zes sowie § 55 Abs. 5 des Schulgesetzes in Kindertagesstätten
und Schulen; hierbei berät der öffentliche Gesundheitsdienst
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auch die Sorgeberechtigten, die Lehrerinnen und Lehrer sowie
die Erzieherinnen und Erzieher,

3. für die Bevölkerung in Fragen der Familienplanung und Partner-
schaft, der Sexualität und der Schwangerschaft sowie bei
Schwangerschaftskonflikten und damit zusammenhängenden
sozialen Belangen,

4. für Opfer häuslicher oder sexueller Gewalt, einschließlich der
Opfer des Menschenhandels,

5. für geistig, seelisch oder körperlich behinderte Menschen sowie
für von einer solchen Behinderung bedrohte Menschen zur
Sicherung der Teilhabe und (Wieder-)Eingliederung nach dem
Neunten und dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch,

6. für krebskranke und andere chronisch kranke Menschen,
7. für Menschen, die an einer sexuell übertragbaren Krankheit oder

an Aids erkrankt sind oder gefährdet sind, sich zu infizieren,
8. für Menschen, die an Tuberkulose erkrankt sind oder gefährdet

sind, sich zu infizieren, einschließlich ihrer Kontaktpersonen.
(3) Die im öffentlichen Gesundheitsdienst tätigen Personen haben

umgehend das Jugendamt zu informieren, soweit sie im Rahmen
ihrer Tätigkeit Anzeichen von Misshandlungen oder grober Ver-
nachlässigung wahrnehmen, die auf eine Kindeswohlgefährdung
schließen lassen, um notwendige Hilfen einzuleiten.

(4) Der öffentliche Gesundheitsdienst nimmt sozialpsychiatrische
gemeindebezogene Aufgaben nach Maßgabe des Gesetzes für psy-
chisch Kranke und des Betreuungsgesetzes wahr. Er wirkt an der
Planung, Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der gemein-
depsychiatrischen Versorgungsstruktur mit, insbesondere durch
Beratung und Betreuung von psychisch kranken und abhängigkeits-
kranken Menschen sowie von auf Grund solcher Erkrankungen
behinderten Menschen einschließlich derer, die durch eine solche
Krankheit gefährdet oder bedroht sind, und stellt die Behandlung
sicher. Er trifft die notwendigen Maßnahmen der Unterbringung
nach dem Gesetz für psychisch Kranke.

(5) Im Rahmen der individuellen Gesundheitshilfe kann eine
dringend notwendige Behandlung nur durchgeführt werden, sofern
diese ohne Eingreifen des öffentlichen Gesundheitsdienstes nicht
stattfinden würde.

Abschnitt V

Infektionsschutz, umweltbezogener Gesundheitsschutz
und Katastrophenschutz

§ 9
Infektionsschutz

(1) Der öffentliche Gesundheitsdienst nimmt die Aufgaben des
vorsorgenden und abwehrenden Infektionsschutzes wahr. Dazu
gehören insbesondere Aufklärung, Beratung, Erkennung, Verhütung
und Bekämpfung von auf den Menschen übertragbaren Erkrankun-
gen, Epidemien und Pandemien.

(2) Zur Feststellung der Verbreitung und zur Verhinderung des
Neuauftretens von übertragbaren Krankheiten ermittelt der öffent-
liche Gesundheitsdienst Impflücken und Durchimpfungsraten der
Bevölkerung. Er stellt notwendige Impfangebote für Kinder und
Jugendliche und eine ausreichende Impfberatung sicher.

(3) Zur Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 2 registriert der
öffentliche Gesundheitsdienst die Daten der von ihm durchgeführten
Impfungen. Die Art der Erhebungen, der Umfang der Hilfs- und
Erhebungsmerkmale und die Periodizität dieser Statistiken werden
in einer von der für das Gesundheitswesen zuständigen Senatsver-
waltung zu erlassenden Rechtsverordnung geregelt.

§ 10
Umweltbezogener Gesundheitsschutz, Umweltmedizin

(1) Ziel des öffentlichen Gesundheitsdienstes im umweltbezoge-
nen Gesundheitsschutz ist der Schutz der Bevölkerung vor gesund-
heitsbeeinträchtigenden und krank machenden Umwelteinflüssen.
Aufgaben des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes sind die
Abwehr umweltbedingter Gesundheitsgefahren, die vorsorgende
Umwelthygiene und die krankheitsorientierte Umweltmedizin.

(2) Die umweltmedizinischen Aufgaben der Gefahrenabwehr und
der Umweltvorsorge beziehen sich insbesondere auf
1. die Wasserhygiene,
2. die Bodenhygiene,
3. die Lufthygiene im Innen- und Außenluftbereich,
4. den Schutz vor Lärm und Erschütterungen,
5. den Schutz vor elektromagnetischen Feldern und anderer nicht

ionisierender Strahlung,
6. den Schutz vor ionisierender Strahlung,
7. den Schutz vor Gesundheitsgefährdungen und -schädigungen

durch Chemikalien und
8. die Orts- und Siedlungshygiene, einschließlich der Überwa-

chung der hygienischen Beseitigung von Abfällen und der
Gesundheitsverträglichkeitsprüfungen bei Bauvorhaben.

Die Regelungen der Nummer 3 Abs. 1 Buchstabe c der Anlage (Zu-
ständigkeitskatalog Ordnungsaufgaben) zum Allgemeinen Sicher-
heits- und Ordnungsgesetz bleiben unberührt.

§ 11
Katastrophenschutz

Der öffentliche Gesundheitsdienst wirkt im Katastrophenfall und
bei vorbeugenden Maßnahmen für den Katastrophenfall mit und
berät den Katastrophenschutzdienst.

§ 12
Hygienische und gesundheitliche Überwachung

(1) Der öffentliche Gesundheitsdienst hat die folgenden Ein-
richtungen daraufhin zu überwachen, dass die Anforderungen der
Hygiene und die Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung über-
tragbarer Krankheiten eingehalten werden:
1. Einrichtungen, die nicht Einrichtungen des Gesundheitswesens

sind und in denen Personen dauernd oder zeitweise, jedoch
regelmäßig betreut werden oder Unterkunft erhalten, sowie
Beherbergungsbetriebe,

2. Sport- und Freizeitanlagen, Kinderspielplätze, Camping- und
Zeltlagerplätze, Einrichtungen des Badewesens, Badegewässer,

3. Flughäfen, Häfen und Bahnhöfe sowie Luft-, Wasser- und Land-
fahrzeuge, die gewerblich Personen befördern,

4. Anlagen zur Versorgung mit Trinkwasser, Brauchwasser und zur
Entsorgung von Abwasser, öffentliche Bedürfnisanstalten sowie
Anlagen zur Entsorgung von Abfällen,

5. Einrichtungen des Bestattungs- und Friedhofswesens.
(2) Der öffentliche Gesundheitsdienst veranlasst Maßnahmen der

Schädlingsbekämpfung, wenn epidemiologische oder hygienische
Gründe dies erfordern, und stellt in diesem Zusammenhang die
gesundheitliche Gefahrenabwehr sicher.

(3) Der öffentliche Gesundheitsdienst überwacht, dass im Lei-
chen- und Bestattungswesen die Anforderungen der Hygiene und die
Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krank-
heiten eingehalten werden. Dabei wirkt er insbesondere auf die
ordnungsgemäße Durchführung der ärztlichen Leichenschau sowie
das richtige Ausfüllen des Leichenschauscheines hin.

Abschnitt VI

Gesundheitsaufsicht

§ 13
Aufsicht über die Einrichtungen des Gesundheitswesens

(1) Der öffentliche Gesundheitsdienst wirkt darauf hin, dass eine
ausreichende Zahl von Einrichtungen des Gesundheitswesens zur
Sicherung der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung zur
Verfügung steht. Er überwacht diese Einrichtungen im Rahmen der
Aufgaben nach § 1 ordnungsbehördlich.

(2) Der Überwachung durch den öffentlichen Gesundheitsdienst
unterliegen insbesondere:
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1. Krankenhäuser und Einrichtungen für ambulantes Operieren,
Zahnarztpraxen sowie Arztpraxen und Praxen sonstiger Heil-
berufe, in denen invasive Eingriffe vorgenommen werden, und
sonstige Einrichtungen und Gewerbe, bei denen durch Tätigkei-
ten am Menschen Krankheitserreger übertragen werden können,

2. Einrichtungen und selbständige Pflegekräfte, die Krankenpflege
betreiben,

3. Apotheken,
4. Einrichtungen des Blutspendewesens,
5. Einrichtungen des Rettungs- und Krankentransportwesens,
6. sonstige Einrichtungen für Diagnostik, Behandlung und Reha-

bilitation, in denen Angehörige der staatlich geregelten Berufe
des Gesundheitswesens tätig sind,

7. Einrichtungen der gesundheitsbezogenen psychosozialen und
psychiatrischen Versorgung.

(3) Das Anbieten oder Erbringen von Tätigkeiten nach Absatz 2
Nr. 2 kann untersagt werden, wenn dem öffentlichen Gesundheits-
dienst Tatsachen bekannt sind, aus denen sich die Unzuverlässigkeit
des Anbieters ergibt.

(4) Der öffentliche Gesundheitsdienst erteilt Erlaubnisse zum
Betrieb von Apotheken.

§ 14
Anzeigepflichten der Berufe des Gesundheitswesens

(1) Wer selbständig einen staatlich geregelten Beruf des Gesund-
heitswesens oder einen anderen staatlich geregelten Pflegeberuf aus-
üben will, hat unbeschadet weitergehender rechtlicher Verpflichtun-
gen dem öffentlichen Gesundheitsdienst den Beginn und das Ende
seiner Tätigkeit unter Nachweis der Berechtigung zur Berufsaus-
übung oder zum Führen der Berufsbezeichnung anzuzeigen. Diese
Verpflichtung entfällt, sofern die zuständige Ärzte-, Zahnärzte-,
Tierärzte- oder Apothekerkammer oder die Kammer für Psycho-
logische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten benachrichtigt wird.

(2) Wer gegen Entgelt krankenpflegerische Tätigkeiten anbietet
oder erbringt, hat dies unter Angabe seines Namens und seiner
Anschrift sowie gegebenenfalls des Namens und der Anschrift der
Einrichtung sowie Beginn und Ende der Tätigkeit unverzüglich dem
öffentlichen Gesundheitsdienst anzuzeigen.

(3) Wer Angehörige der staatlich geregelten Berufe des Gesund-
heitswesens oder anderer staatlich anerkannter Pflegeberufe in
Krankenhäusern oder in Einrichtungen, die Krankenpflege betrei-
ben, beschäftigt, hat die Zahl dieser Beschäftigten dem öffentlichen
Gesundheitsdienst oder einer von ihm benannten Stelle einmal jähr-
lich anzuzeigen.

(4) Die für das Gesundheitswesen zuständige Senatsverwaltung
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Verarbeitung von
Daten über die Angehörigen der staatlich geregelten Berufe des Ge-
sundheitswesens zu regeln, insbesondere die Angabe des Namens,
des Geburtstages, der Anschrift, der Anschrift des Ortes, an dem die
selbständig Tätigen ihren Beruf ausüben, der Berufsbezeichnung mit
Qualifizierung und Spezialisierung, des Datums und Ortes der staat-
lichen Prüfungen.

(5) Der öffentliche Gesundheitsdienst führt die Aufsicht über die
Ausbildung und Berufsausübung der staatlich geregelten Berufe des
Gesundheitswesens und wirkt darauf hin, dass eine ausreichende
Zahl von Angehörigen dieser Berufe zur Sicherung der gesundheit-
lichen Versorgung der Bevölkerung zur Verfügung steht.

(6) Der öffentliche Gesundheitsdienst überprüft die Eignung der
Antragsteller für eine Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde, ohne
als Arzt bestallt zu sein, und erteilt die Erlaubnis nach dem Heilprak-
tikergesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer
2122-2, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch
Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Oktober 2001 (BGBl. I S. 2702).

(7) Wer als Verband oder sonstiger Träger Krankenpflege nicht
gewerblich betreibt, hat dies unter Angabe seines Namens und seiner
Anschrift sowie gegebenenfalls des Namens und der Anschrift der
Einrichtung sowie Beginn und Ende der Tätigkeit unverzüglich dem
öffentlichen Gesundheitsdienst anzuzeigen.

Abschnitt VII

Gesundheitlicher Verbraucherschutz;
Überwachung des Verkehrs mit Arzneimitteln

§ 15
Gesundheitlicher Verbraucherschutz

(1) Dem öffentlichen Gesundheitsdienst obliegt es, durch geeigne-
te Maßnahmen die Bevölkerung vor Gesundheitsgefährdungen oder
-schädigungen sowie vor Täuschung und Irreführung im Verkehr mit
Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln, Tabakerzeugnissen und sons-
tigen Bedarfsgegenständen zu schützen.

(2) Der öffentliche Gesundheitsdienst trifft geeignete amtstierärzt-
liche Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer
Tierkrankheiten und zur Entwicklung und Erhaltung eines gesunden,
leistungsfähigen Bestands an Nutztieren.

(3) Der öffentliche Gesundheitsdienst trifft geeignete amtstierärzt-
liche Maßnahmen zur Überwachung des Tierschutzes.

(4) Dem öffentlichen Gesundheitsdienst obliegt die Überwachung
des Verkehrs mit Futtermitteln, Tierarzneimitteln sowie mit frei ver-
käuflichen Arzneimitteln außerhalb von Apotheken.

(5) Der öffentliche Gesundheitsdienst trifft geeignete amtstier-
ärztliche Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren, die von Tieren aus-
gehen.

(6) Im Rahmen dieser Überwachungsaufgaben trifft der öffent-
liche Gesundheitsdienst die ordnungsbehördlichen Anordnungen
und sichert deren Vollzug im Sinne des gesundheitlichen Verbrau-
cherschutzes gegenüber den Gewerbetreibenden sowie Personen,
die Tiere halten, und sonstigen Betroffenen.

§ 16
Arznei- und Betäubungsmittel, Heilmittelwerbung

Der öffentliche Gesundheitsdienst erteilt die Erlaubnis zur Her-
stellung, zum Großhandel und zur Einfuhr von Arzneimitteln sowie
Ausfuhrzertifikate und überwacht den Verkehr mit Arznei- und
Betäubungsmitteln, die Durchführung der klinischen Prüfung sowie
die Werbung auf dem Gebiet des Heilwesens, soweit nicht eine
Bundesbehörde zuständig ist.

Abschnitt VIII

Sonstige Bestimmungen

§ 17
Überwachungsmaßnahmen

(1) Soweit außerhalb des Bereichs übertragbarer Krankheiten
1. bei der Aufsicht über Einrichtungen des Gesundheitswesens

nach § 13 Abs. 2,
2. bei der Überwachung der Hygiene nach § 12,
3. beim Schutz vor Gesundheitsgefährdungen oder -schädigungen

nach § 10,
4. beim Schutz vor Gesundheitsgefährdungen oder -schädigungen

nach § 15 Abs. 1 bis 5 oder
5. bei der Anwendung von gefährlichen Stoffen zur Schädlings-

bekämpfung nach § 12 Abs. 2
eine Überwachung nach den dafür geltenden Vorschriften zulässig
und zur Verhütung dringender Gefahren erforderlich ist, sind die
Beauftragten des öffentlichen Gesundheitsdienstes befugt, zu die-
sem Zweck während der üblichen Betriebs- oder Geschäftszeit die
Grundstücke, Betriebsräume und Anlagen sowie die dazugehörigen
Geschäftsräume zu betreten und Proben für Untersuchungen zu
fordern und zu entnehmen. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit
der Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 des Grundgesetzes, Artikel 28
Abs. 2 Satz 1 der Verfassung von Berlin) wird insoweit einge-
schränkt.

(2) Personen, die zur Durchführung der Überwachung nach Ab-
satz 1 Auskünfte geben können, sind verpflichtet, auf Verlangen die
erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unter-
lagen vorzulegen. Die zur Auskunft Verpflichteten können die Aus-
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kunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung sie selbst
oder in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichnete
Angehörige der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfah-
rens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.

§ 18
Amtliche Bescheinigungen, Zeugnisse und Gutachten

Der öffentliche Gesundheitsdienst stellt insbesondere im Rahmen
der amtsärztlichen, amtstierärztlichen, vertrauens- und gerichtsärzt-
lichen Tätigkeit, des gesundheitlichen Verbraucherschutzes und der
Überwachung des Verkehrs mit Arzneimitteln amtliche Bescheini-
gungen und Bescheide sowie Zeugnisse aus und stellt die Erstellung
amtlicher Gutachten sicher, sofern keine dazu ermächtigten anderen
Fachkräfte die Aufgaben übernehmen können.

§ 19
Datenschutz und Schweigepflicht

(1) Alle im öffentlichen Gesundheitsdienst tätigen Personen sind
verpflichtet, Geheimnisse, die ihnen in ihrer Eigenschaft als Arzt,
Tierarzt oder als andere gemäß § 203 Abs. 1 oder 3 des Strafgesetz-
buchs zur Wahrung des Berufsgeheimnisses verpflichtete Person
anvertraut oder sonst bekannt geworden sind, nicht unbefugt zu
offenbaren.

(2) Das Nähere über die Verarbeitung personenbezogener Daten,
insbesondere über ihre Verarbeitung in Dateien und auf sonstigen
Datenträgern, ihre Übermittlung, ihre Löschung sowie die Daten-
sicherung kann von der für das Gesundheitswesen zuständigen
Senatsverwaltung durch Rechtsverordnung geregelt werden.

§ 20
Straf- und Bußgeldvorschriften

(1) Wer entgegen § 5 Abs. 2 Satz 6 Einzelangaben mit anderen
Angaben zur Herstellung eines Personenbezuges zusammenführt,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 14 Abs. 1 bis 3 und 7 seiner Anzeigepflicht nicht,

nicht rechtzeitig oder unvollständig nachkommt,
2. entgegen § 17 Abs. 1 das Betreten oder die Entnahme von Pro-

ben nicht duldet oder die geforderte Probe nicht zur Verfügung
stellt oder

3. entgegen § 17 Abs. 2 die erforderlichen Auskünfte nicht erteilt
oder die erforderlichen Unterlagen nicht vorlegt.

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5 000 Euro
geahndet werden.

Artikel II
Änderung des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes

Die Anlage zum Allgemeinen Zuständigkeitsgesetz in der Fas-
sung vom 22. Juli 1996 (GVBl. S. 302, 472), das zuletzt durch

Gesetz vom 19. April 2006 (GVBl. S. 345) geändert worden ist, wird
wie folgt geändert:
1. Nummer 13 Abs. 6 wird wie folgt gefasst:

„(6) Aufgaben der obersten Landesgesundheitsbehörde, der
Landesveterinärbehörden sowie der Landesregierung nach
Seuchenrecht; amts- und vertrauensärztliche Untersuchungen
und Begutachtungen mit Ausnahme von amts- und vertrauens-
ärztlichen Untersuchungen und Begutachtungen im Rahmen des
Achten Buches, des Neunten Buches, des Elften Buches und des
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch, der Schuleingangsunter-
suchungen und der Untersuchungen nach dem Kindertages-
förderungsgesetz.“

2. In Nummer 15 wird folgender Absatz 8 angefügt:
„(8) Sportmedizinische Angelegenheiten.“

Artikel III
Änderung des Landesbeamtengesetzes

In § 116a des Landesbeamtengesetzes in der Fassung vom 19. Mai
2003 (GVBl. S. 202), das zuletzt durch Artikel III des Gesetzes vom
3. November 2005 (GVBl. S. 686) geändert worden ist, werden die
Worte „im amts- und vertrauensärztlichen Dienst des Gesundheits-
amtes“ durch die Worte „im öffentlichen Gesundheitsdienst“ ersetzt.

Artikel IV
Änderung des Sportförderungsgesetzes

In § 15 Abs. 1 Satz 1 des Sportförderungsgesetzes vom 6. Januar
1989 (GVBl. S. 122), das zuletzt durch Artikel II des Gesetzes vom
4. März 2005 (GVBl. S. 122) geändert worden ist, wird in Num-
mer 10 der Punkt durch ein Komma ersetzt und folgende Num-
mer 11 angefügt:
„11. sportmedizinische Betreuung von Leistungssportlern.“

Artikel V
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2006 in Kraft. Gleichzeitig tritt
das Gesundheitsdienst-Gesetz vom 4. August 1994 (GVBl. S. 329),
zuletzt geändert durch Artikel IV des Gesetzes vom 5. Dezember
2003 (GVBl. S. 547), außer Kraft.

(2) Artikel I tritt am 30. Juni 2016 außer Kraft.

Berlin, den 25. Mai 2006

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin

Walter M o m p e r

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister

Klaus W o w e r e i t
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Gesetz
zum Schutz von Gedenkstätten, die an die Opfer
der menschenunwürdigen Behandlung unter der

nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft erinnern 
(Gedenkstättenschutzgesetz)

Vom 25. Mai 2006
Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1
Geschützte Gedenkstätten

(1) Weitere Orte nach § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des Versammlungs-
gesetzes sind:

1. die Neue Wache – Zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik
Deutschland für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft,
Unter den Linden;

2. die Gedenkstätte Plötzensee, Hüttigpfad;
3. die Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Stauffenbergstraße;
4. das internationale Dokumentations- und Begegnungszentrum

„Topographie des Terrors“, Stresemannstraße/Niederkirchner-
straße;

5. die Gedenk- und Bildungsstätte „Haus der Wannsee-Konferenz“,
Am Großen Wannsee;

6. das Mahnmal „Gleis 17“, Bahnhof Grunewald;
7. die Stätte des Gedenkens an das als Sammellager missbrauchte

jüdische Altersheim in der Großen Hamburger Straße 26 und die
von dort deportierten Menschen;

8. der Jüdische Friedhof Weißensee, Herbert-Baum-Straße;
9. das Jüdische Museum Berlin, Lindenstraße;

10. die Gedenkstätte auf dem Vorplatz des Gemeindehauses der
Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Fasanenstraße;

11. die Gedenkstätte auf dem Parkfriedhof Marzahn für die Opfer
des Sinti- und Roma-Sammellagers, das von 1936 bis 1945
nördlich des Friedhofs eingerichtet war, Wiesenburger Weg;

12. die Gedenkstätte „Köpenicker Blutwoche“, Puchanstraße;
13. die Gedenkstätte am Ort des ehemaligen Zwangsarbeiterlagers

in Schöneweide, Britzer Straße;
14. das Museum „Blindenwerkstatt Otto Weidt“ mit der Gedenk-

stätte „Stille Helden“, Rosenthaler Straße.
(2) Die Abgrenzungen der genannten Orte ergeben sich aus der

Anlage zu diesem Gesetz.

§ 2
Grundrechtseinschränkung

Auf Grund dieses Gesetzes kann in Verbindung mit § 15 Abs. 2
Satz 1 des Versammlungsgesetzes das Grundrecht auf Versamm-
lungsfreiheit (Artikel 8 Abs. 1 des Grundgesetzes) eingeschränkt
werden.

§ 3
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 25. Mai 2006

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin

Walter M o m p e r

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister

Klaus W o w e r e i t
A n l a g e
(zu § 1 Abs. 2)

Die Abgrenzung des Ortes
1. der Neuen Wache – Zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik

Deutschland für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft –
(§ 1 Abs. 1 Nr. 1) umfasst das Gebiet im Bezirk Mitte, das
umgrenzt wird im Norden durch die Dorotheenstraße von
Universitätsstraße bis Straße Am Kupfergraben, im Osten durch
die Straße Am Kupfergraben von Dorotheenstraße bis Straße
Hinter dem Gießhaus, die Eiserne Brücke (ausschließlich), die
Straße Am Zeughaus, die Schloßbrücke (ausschließlich) und die
Unterwasserstraße (Spreeufer) von der Straße Unter den Linden

bis zur Straße Werderscher Markt, im Süden durch die Straße
Werderscher Markt, die Französische Straße von der Straße
Werderscher Markt bis Straße Hinter der Katholischen Kirche,
die Straße Hinter der Katholischen Kirche (ausschließlich
Straßenland und Gehweg), die Behrenstraße von der Straße
Hinter der Katholischen Kirche bis Bebelplatz, im Westen durch
den Bebelplatz entlang der Gebäudefront des Lehrgebäudes der
Humboldt-Universität von der Behrenstraße bis Straße Unter
den Linden, die Straße Unter den Linden vom Bebelplatz bis
Universitätsstraße und die Universitätsstraße von Straße Unter
den Linden bis Dorotheenstraße;

2. der Gedenkstätte Plötzensee (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) umfasst das
Gebiet im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, das umgrenzt
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wird durch den Saatwinkler Damm von Schleuse Plötzensee bis
Hüttigpfad, den Saatwinkler Damm (ausschließlich Straßenland
und Gehweg) von Hüttigpfad bis Friedrich-Olbricht-Damm, den
Friedrich-Olbricht-Damm (ausschließlich Straßenland und
Gehweg) von Saatwinkler Damm bis Hüttigpfad, den Hüttig-
pfad (ausschließlich Straßenland und Gehweg) von Friedrich-
Olbricht-Damm bis Schleuse Plötzensee einschließlich der
Kolonie Lindenblüte;

3. der Gedenkstätte Deutscher Widerstand (§ 1 Abs. 1 Nr. 3)
umfasst neben dem Grundstück, auf dem es sich befindet, das
Gebiet im Bezirk Mitte, das besteht aus der Stauffenbergstraße,
der Tiergartenstraße im Einmündungsbereich der Stauffenberg-
straße, der Bendlerbrücke und der Sigismundstraße westlich der
Einmündung der Hitzigallee;

4. des internationalen Dokumentations- und Begegnungszentrums
„Topographie des Terrors“ (§ 1 Abs. 1 Nr. 4) umfasst das Gebiet
in den Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte, das um-
grenzt wird im Norden durch die Leipziger Straße (ausschließ-
lich Straßenland und Gehweg, aber einschließlich des Straßen-
landes und der Gehwege auf der südlichen Hälfte des Leipziger
Platzes) von Potsdamer Platz bis Mauerstraße, im Osten durch
die Mauerstraße (ausschließlich Straßenland und Gehweg) von
Leipziger Straße bis Friedrichstraße und die Friedrichstraße
(ausschließlich Straßenland und Gehweg) von Mauerstraße bis
Puttkamerstraße, im Süden durch die Puttkamerstraße (aus-
schließlich Straßenland und Gehweg) von Friedrichstraße bis
Wilhelmstraße, die Wilhelmstraße bis Anhalter Straße, die An-
halter Straße bis Stresemannstraße, die Stresemannstraße in süd-
licher Richtung entlang der östlichen Häuserfront bis Möckern-
straße und im Westen durch die Stresemannstraße (einschließ-
lich Askanischer Platz) von Möckernstraße bis Potsdamer Platz;

5. der Gedenk- und Bildungsstätte „Haus der Wannsee-Konferenz“
(§ 1 Abs. 1 Nr. 5) umfasst das Gebiet im Bezirk Steglitz-Zehlen-
dorf, das umgrenzt wird durch die nördliche Grenze des Grund-
stücks Am Großen Wannsee 50, die Straße Am Großen Wannsee
von der letztgenannten Grenze bis zur nördlichen Grenze des
Grundstücks Am Großen Wannsee 51, die nördliche Grenze des
Grundstücks Zum Heckeshorn 46, die Straße Zum Heckeshorn
nördlich ihres Schnittpunkts mit letztgenannter Grundstücks-
grenze samt des nördlich der Straße gelegenen Parkplatzes, die
Straße Am Großen Wannsee südlich der Einmündung des Weges
nördlich des Grundstücks mit der Hausnummer 59, den Weg zu
den Grundstücken Am Großen Wannsee 58 A und 58 B ein-
schließlich dieser beiden Grundstücke mit Flensburger Löwe
und Restauration bis zum Ufer sowie im Großen Wannsee durch
eine gedachte Linie in einem Radius von 100 Metern um das
Haus der Wannsee-Konferenz;

6. des Mahnmals „Gleis 17“ (§ 1 Abs. 1 Nr. 6) umfasst neben dem
Grundstück, auf dem es sich befindet, das Gebiet im Bezirk
Charlottenburg-Wilmersdorf, das besteht aus dem Platz Am
Bahnhof Grunewald und der von dort zum Mahnmal „Gleis 17“
führenden Rampe;

7. der Stätte des Gedenkens an das als Sammellager missbrauchte
jüdische Altersheim in der Großen Hamburger Straße 26 und die
von dort deportierten Menschen (§ 1 Abs. 1 Nr. 7) umfasst das
Gebiet im Bezirk Mitte, das besteht aus der Großen Hamburger
Straße südlich der nördlichen Grenze des Grundstücks mit der
Hausnummer 30 samt der östlich angrenzenden Grünfläche (ein-
schließlich des Bereichs, in dem sich ehemals der jüdische Fried-
hof befand) und aus der Oranienburger Straße zwischen der
westlichen Grenze des Grundstücks mit der Hausnummer 12
und der Einmündung der Großen Präsidentenstraße;

8. des Jüdischen Friedhofs Weißensee (§ 1 Abs. 1 Nr. 8) umfasst
das Gebiet in den Bezirken Pankow und Lichtenberg, das um-
grenzt wird im Norden durch die Meyerbeerstraße von Borodin-
straße bis Indira-Gandhi-Straße, im Osten durch die Indira-
Gandhi-Straße von Meyerbeerstraße bis Weißenseer Weg Höhe
Hausnummer 51 (Einfahrt zum Sporthotel), im Süden durch die
Kleingartenanlage „Langes Höhe“, im Südwesten durch die
Kleingartenanlagen „Am Volkspark Prenzlauer Berg“, „Grön-
land“ und „Neues Heim“ (letztere ausschließlich) sowie die
Michelangelostraße von Kniprodestraße bis Hausnummer 63, im

Westen durch den Gehweg von Michelangelostraße Hausnum-
mer 63 bis Gürtelstraße Hausnummer 31, die Gürtelstraße von
Hausnummer 31 bis Gounodstraße, die Gounodstraße von Gür-
telstraße bis Mahlerstraße und die Mahlerstraße von Gounod-
straße bis Meyerbeerstraße;

9. des Jüdischen Museums Berlin (§ 1 Abs. 1 Nr. 9) umfasst das
Gebiet im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, das umgrenzt wird
durch die Straße Am Berlin Museum von Lindenstraße/
Markgrafenstraße (Schnittpunkt Verlängerung der westlichen
Gehwegbegrenzung der Lindenstraße/Verlängerung nördliche
Gehwegbegrenzung Straße Am Berlin Museum) bis Alte Jakob-
straße, die Alte Jakobstraße von der Straße Am Berlin Museum
bis zur Kreuzung Lindenstraße/Alte Jakobstraße/Brandesstraße
(Verlängerung der Alten Jakobstraße bis westliche Gehweggren-
ze der Lindenstraße einschließlich), die Lindenstraße von
letztgenannter Kreuzung bis zur Kreuzung Markgrafenstraße/
Lindenstraße/Straße Am Berlin Museum (Schnittpunkt Verlän-
gerung der westlichen Gehwegbegrenzung der Lindenstraße/
Verlängerung nördliche Gehwegbegrenzung Straße Am Berlin
Museum);

10. der Gedenkstätte auf dem Vorplatz des Gemeindehauses der
Jüdischen Gemeinde zu Berlin (§ 1 Abs. 1 Nr. 10) umfasst neben
dem Grundstück des Gemeindehauses das Gebiet im Bezirk
Charlottenburg-Wilmersdorf, das besteht aus der Fasanenstraße
zwischen Kurfürstendamm und Kantstraße, der Ladenzeile mit
Passage südlich des Lotte-Lenya-Bogens zwischen Fasanen-
straße und dem Ladengeschäft Nr. 553, der Zufahrt und den
Parkplätzen des Hotels und dem Hof mit Auffahrten und
Parkplätzen des Bankhauses;

11. der Gedenkstätte auf dem Parkfriedhof Marzahn für die Opfer
des Sinti- und Roma-Sammellagers (§ 1 Abs. 1 Nr. 11) umfasst
das Gebiet des Parkfriedhofs Marzahn im Bezirk Marzahn-
Hellersdorf;

12. der Gedenkstätte „Köpenicker Blutwoche“ (§ 1 Abs. 1 Nr. 12)
umfasst neben dem Grundstück des Amtsgerichts Köpenick das
Gebiet im Bezirk Treptow-Köpenick, das besteht aus der Seelen-
binderstraße zwischen der westlichen Grenze des Grundstücks
mit der Hausnummer 22 und der östlichen Grenze des Grund-
stücks mit der Hausnummer 33 sowie der Puchanstraße zwi-
schen der südwestlichen Grenze des Grundstücks mit der Haus-
nummer 3 und der südwestlichen Grenze des Grundstücks mit
der Hausnummer 15;

13. der Gedenkstätte am Ort des ehemaligen Zwangsarbeiterlagers
in Schöneweide (§ 1 Abs. 1 Nr. 13) umfasst das Gebiet im Bezirk
Treptow-Köpenick, das umgrenzt wird durch die Britzer Straße
von Fennstraße bis Schneller Straße, die Köllnische Straße von
Britzer Straße bis Rudower Straße, die Rudower Straße von
Köllnische Straße bis Grimaustraße, die Grimaustraße von
Rudower Straße bis Michael-Brückner-Straße (einschließlich
der Zuwegung zu den Hausnummern 58–64) und die Michael-
Brückner-Straße (ausschließlich der Fahrbahn) von Britzer Stra-
ße bis zur Bahnüberführung;

14. des Museums „Blindenwerkstatt Otto Weidt“ mit der Gedenk-
stätte „Stille Helden“ (§ 1 Abs. 1 Nr. 14) umfasst neben dem
Gelände des Grundstücks Rosenthaler Straße 39 das Gebiet im
Bezirk Mitte, das besteht aus der Rosenthaler Straße von der Ein-
mündung der Neuen Schönhauser Straße (Bereich der
Einmündung einschließlich) bis zum Hackeschen Markt, dem
Hackeschen Markt (ausschließlich des Teils, der südlich der
gedachten Linie zwischen der Grundstücksgrenze Hackescher
Markt 4/Große Präsidentenstraße 10 einerseits und dem Schnitt-
punkt der südlichen und der westlichen Grenze des Grundstücks
Rosenthaler Straße 42 andererseits liegt) sowie der Oranien-
burger Straße östlich der gedachten Linie zwischen der Grenze
zwischen den Grundstükken mit den Hausnummern 3 und 4
einerseits und der Grenze zwischen den Grundstücken mit den
Hausnummern 91 und 92 andererseits.

Soweit nicht ein Anderes bestimmt ist, sind die als Umgrenzungs-
linien, -punkte oder Gebietsbestandteile bezeichneten Straßen, Wege
und Plätze einschließlich der Fahrbahnen und Gehwege Bestandteile
der Gebiete.
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Gesetz
zur Stärkung der Mitwirkungsrechte der Seniorinnen

und Senioren am gesellschaftlichen Leben im Land Berlin
(Berliner Seniorenmitwirkungsgesetz – BerlSenG)

Vom 25. Mai 2006
Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1
Ziel des Gesetzes

Ziel dieses Gesetzes ist es, die aktive Beteiligung der Berliner
Seniorinnen und Senioren am sozialen, kulturellen und politischen
Leben zu fördern, die Erfahrungen und die Fähigkeiten der Berliner
Seniorinnen und Senioren zu nutzen, die Beziehungen zwischen
den Generationen zu verbessern, die Solidargemeinschaft weiter-
zuentwickeln sowie den Prozess des Älterwerdens in Würde und
ohne Diskriminierung unter aktiver Eigenbeteiligung der Berliner
Seniorinnen und Senioren zu gewährleisten.

§ 2
Seniorinnen und Senioren

Seniorinnen und Senioren im Sinne dieses Gesetzes sind alle
Personen, die im Land Berlin mit Hauptwohnsitz gemeldet sind und
das 60. Lebensjahr vollendet haben.

§ 3
Seniorenorganisationen

Seniorenorganisationen im Sinne dieses Gesetzes sind die im
Land Berlin tätigen Verbände und Vereinigungen, die nach ihrer
Satzung die sozialen, kulturellen, gesundheitlichen und sonstigen
Interessen der Seniorinnen und Senioren unterstützen.

§ 4
Bezirkliche Seniorenvertretungen

(1) Die bezirklichen Seniorenvertretungen sind unabhängig,
parteipolitisch neutral und konfessionell nicht gebunden. Sie beste-
hen aus einer ungeraden Anzahl von Mitgliedern. Im Regelfall
beträgt die Anzahl 17, mindestens aber 13 Mitglieder. Diese üben
ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus.

(2) Die Mitglieder der bezirklichen Seniorenvertretungen werden
von dem für Seniorinnen und Senioren zuständigen Mitglied des Be-
zirksamtes für die Dauer einer Wahlperiode der Bezirksverordneten-
versammlungen berufen. Berufen werden können alle Seniorinnen
und Senioren, die im Bezirk mit Hauptwohnsitz gemeldet sind. Das
Bezirksamt ruft einen Monat vor den Wahlen zu den Bezirksverord-
netenversammlungen unter Einbindung der Seniorenorganisationen,
Seniorenheime und Seniorenwohnhäuser sowie der Senioren-
freizeiteinrichtungen öffentlich dazu auf, Berufungsvorschläge zu
machen. Aus diesen Berufungsvorschlägen wird spätestens zwei
Monate nach den Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlun-
gen in einer öffentlichen Versammlung, zu der das Bezirksamt durch
öffentliche Bekanntmachung einlädt und an der alle Seniorinnen und
Senioren, die mit Hauptwohnsitz im Bezirk gemeldet sind, teilneh-
men können, durch Wahl eine Vorschlagsliste für das Bezirksamt
erstellt. Die für Seniorinnen und Senioren zuständige Senatsver-
waltung wird ermächtigt, Näheres durch eine Verwaltungsvorschrift
zu regeln.

(3) Die Mitglieder der bezirklichen Seniorenvertretung wählen
aus ihrer Mitte jeweils ein für den Vorsitz, für die Stellvertretung, für
die Schriftführung und für die Finanzangelegenheiten zuständiges
Mitglied.

(4) Die bezirklichen Seniorenvertretungen nehmen die Interessen
der Seniorinnen und Senioren in den Bezirken wahr und verstärken
die gesellschaftliche Teilhabe und die Einbindung und Mitwirkung
älterer Menschen in allen Lebensbereichen. Sie sind Mittler zwi-

schen älteren Bürgerinnen und Bürgern und Bezirksamt sowie ande-
ren Behörden, Institutionen und Einrichtungen und haben insbeson-
dere folgende Aufgaben:
1. Mitwirkung bei der bezirklichen Altenplanung durch Mitarbeit

und Rederecht nach Maßgabe des § 9 Abs. 4 des Bezirksverwal-
tungsgesetzes in den Ausschüssen der Bezirksverordnetenver-
sammlung,

2. Beratung und Unterstützung älterer Bürgerinnen und Bürger bei
der Durchsetzung ihrer Ansprüche,

3. Vertretung der Interessen der älteren Generation in der Öffent-
lichkeit und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit,

4. Erarbeitung von Vorschlägen zu Maßnahmen des Bezirks, so-
weit diese besondere Bedeutung für die im Bezirk lebenden
Seniorinnen und Senioren haben,

5. Information über seniorenrelevante Gesetze und deren Umset-
zung,

6. Kontaktpflege zu Pflegediensten, Heimbeiräten, Freizeitstätten,
Einrichtungen und Trägern der Altenhilfe,

7. Abhalten von Bürgersprechstunden.
(5) Die bezirklichen Seniorenvertretungen tagen regelmäßig. Sie

geben sich eine Geschäftsordnung. Sie berichten den Bezirksämtern
jährlich schriftlich über ihre Tätigkeit.

(6) Die Arbeit der bezirklichen Seniorenvertretungen wird von
den für Seniorinnen und Senioren zuständigen Ämtern der Bezirks-
verwaltungen insbesondere durch personelle Hilfen und die Bereit-
stellung von Büroräumen und technischer Ausstattung nach Maß-
gabe der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel unterstützt.

§ 5
Landesseniorenvertretung Berlin

(1) Die Vorsitzenden der bezirklichen Seniorenvertretungen
bilden die Landesseniorenvertretung Berlin. Sie werden durch ihre
jeweilige Stellvertreterin oder ihren jeweiligen Stellvertreter vertreten.

(2) Die Landesseniorenvertretung Berlin unterstützt die Arbeit der
bezirklichen Seniorenvertretungen und vertritt deren Interessen auf
Landesebene. Die Landesseniorenvertretung entsendet Vertreter in
1. den Landeseniorenbeirat Berlin und
2. die Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesseniorenvertretungen.

(3) § 4 Abs. 1 Satz 1 und 4 gilt entsprechend. Die Mitglieder der
Landesseniorenvertretung wählen für die Dauer der Wahlperiode des
Abgeordnetenhauses aus ihrer Mitte jeweils ein für den Vorsitz, für
die Stellvertretung, für die Schriftführung und für die Finanzangele-
genheiten zuständiges Mitglied.

(4) Die Landesseniorenvertretung Berlin richtet gemeinsam mit
dem Landesseniorenbeirat eine Geschäftsstelle ein und gibt sich eine
Geschäftsordnung.

(5) Die Landesseniorenvertretung Berlin tagt regelmäßig und
leistet Öffentlichkeitsarbeit. Sie berichtet der für Seniorinnen und
Senioren zuständigen Senatsverwaltung und den bezirklichen
Seniorenvertretungen jährlich schriftlich über ihre Tätigkeit.

(6) Die Arbeit der Landesseniorenvertretung wird von der für Se-
niorinnen und Senioren zuständigen Senatsverwaltung insbesondere
durch personelle Hilfen und die Bereitstellung von Büroräumen und
technischer Ausstattung nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden
Haushaltsmittel unterstützt.

(7) Die Landesseniorenvertretung tritt erstmals auf Einladung der
für Seniorinnen und Senioren zuständigen Senatsverwaltung zusam-
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men, wenn in mindestens acht Bezirken bezirkliche Seniorenvertre-
tungen gebildet und deren Vorsitzende gewählt worden sind.

§ 6
Landesseniorenbeirat Berlin

(1) Der Landesseniorenbeirat Berlin besteht aus 24 Mitgliedern
und setzt sich zusammen:
1. aus den zwölf Vorsitzenden der bezirklichen Seniorenvertretun-

gen,
2. aus zwölf weiteren Vertreterinnen und Vertretern von Senioren-

organisationen, die auf Vorschlag der Landesseniorenvertretung
von dem für Seniorinnen und Senioren zuständigen Mitglied des
Senats für die Dauer der Wahlperiode des Abgeordnetenhauses
berufen werden. Dabei soll darauf geachtet werden, dass die Ver-
treterinnen und Vertreter die Seniorinnen und Senioren in ihrer
Gesamtheit widerspiegeln und wichtige gesellschaftliche Grup-
pen berücksichtigt werden.

(2) § 4 Abs. 1 Satz 1 und 4 und Abs. 3 gilt entsprechend. Für jedes
Landesseniorenbeiratsmitglied wird eine Stellvertretung festgelegt.

(3) Die Arbeit des Landesseniorenbeirats Berlin wird von der für
Seniorinnen und Senioren zuständigen Senatsverwaltung insbeson-
dere durch personelle Hilfen und die Bereitstellung von Büroräumen
und technischer Ausstattung nach Maßgabe der zur Verfügung ste-
henden Haushaltsmittel unterstützt.

(4) An den Beratungen des Landesseniorenbeirats Berlin nimmt
eine Vertreterin oder ein Vertreter der für Seniorinnen und Senioren
zuständigen Senatsverwaltung teil.

(5) Der Landesseniorenbeirat tritt erstmals auf Einladung der für
Seniorinnen und Senioren zuständigen Senatsverwaltung zusam-
men, wenn die Landesseniorenvertretung erstmals zusammenge-
treten ist und die Vertreterinnen und Vertreter von Seniorenorgani-
sationen berufen worden sind. Der Landesseniorenbeirat amtiert
auch nach dem Ende seiner Amtszeit weiter, bis sich der nächste
Landesseniorenbeirat konstituiert hat.

§ 7
Aufgaben des Landesseniorenbeirats Berlin

(1) Der Landesseniorenbeirat berät das Abgeordnetenhaus von
Berlin und den Senat von Berlin, insbesondere die für die Seniorin-
nen und Senioren zuständige Senatsverwaltung, in seniorenpolitisch
wichtigen Fragen. Die für Seniorinnen und Senioren zuständige Se-
natsverwaltung soll dem Landesseniorenbeirat die dafür erforder-
lichen Informationen zur Verfügung stellen.

(2) Der Landesseniorenbeirat tagt regelmäßig und leistet Öffent-
lichkeitsarbeit. Er informiert die interessierte Öffentlichkeit, insbe-
sondere die Seniorenorganisationen, über die bearbeiteten Themen
und unterstützt die Verbreitung von Wissen über Rechtsvorschriften,
die Seniorinnen und Senioren besonders betreffen. Er informiert sich
über die Umsetzung der Rechtsvorschriften vor Ort.

(3) Der Landesseniorenbeirat berichtet der für Seniorinnen und
Senioren zuständigen Senatsverwaltung jährlich schriftlich über sei-
ne Tätigkeit

§ 8
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 25. Mai 2006

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin

Walter M o m p e r

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister

Klaus W o w e r e i t
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans XIV-289

im Bezirk Neukölln

Vom 5. April 2006
Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes zur
Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November
1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Novem-
ber 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan XIV-289 vom 16. August 2004 mit Deckblatt
vom 3. August 2005 für das Gelände zwischen Sanderstraße, Frie-
delstraße, Pflügerstraße und Hobrechtstraße im Bezirk Neukölln
wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Neu-
kölln von Berlin, Abteilung Bauwesen, Fachbereich Vermessung,
beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Be-
zirksamt Neukölln von Berlin, Abteilung Bauwesen, Fachbereiche
Stadtplanung und Bau- und Wohnungsaufsicht, kostenfrei eingese-
hen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Neukölln von Berlin schriftlich geltend
machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist
darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die in
Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung
des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 5. April 2006

Bezirksamt Neukölln von Berlin

B u s c h k o w s k y St. Vo g e l s a n g

Bezirksbürgermeister Bezirksstadträtin
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans XIV-239b

im Bezirk Neukölln, Ortsteil Britz

Vom 9. Mai 2006
Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818,1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und § 11 Abs. 1 des Gesetzes zur Aus-
führung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999
(GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November
2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan XIV-239b vom 12. Januar 2005 mit Deckblatt
vom 30. August 2005 für die Grundstücke Am Britzer Garten 1–30,
Mohriner Allee 152 und Walnußweg 56 sowie für die Straße Am
Britzer Garten und einen Abschnitt der Mohriner Allee im Bezirk
Neukölln, Ortsteil Britz, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Neu-
kölln von Berlin, Abteilung Bauwesen, Fachbereich Vermessung,
beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Be-
zirksamt Neukölln von Berlin, Abteilung Bauwesen, Fachbereiche
Stadtplanung und Bau- und Wohnungsaufsicht, kostenfrei eingese-
hen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über
1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit

etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren, seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Neukölln von Berlin schriftlich geltend
machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist
darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die in
Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung
des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 9. Mai 2006

Bezirksamt Neukölln von Berlin

B u s c h k o w s k y St. Vo g e l s a n g

Bezirksbürgermeister Bezirksstadträtin
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans XIV-217

im Bezirk Neukölln, Ortsteil Rudow

Vom 9. Mai 2006
Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818,1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl.
S. 692), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan XIV-217 vom 24. Mai 1996 mit den Deck-
blättern vom 17. Februar 2003 und vom 14. Juli 2005 für die Grund-
stücke Mozartring 1–56 und Schönbergweg 11 im Bezirk Neukölln,
Ortsteil Rudow, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Neu-
kölln von Berlin, Abteilung Bauwesen, Fachbereich Vermessung,
beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Be-
zirksamt Neukölln von Berlin, Abteilung Bauwesen, Fachbereiche
Stadtplanung und Bau- und Wohnungsaufsicht, kostenfrei eingese-
hen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Neukölln von Berlin schriftlich geltend
machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist
darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die in
Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung
des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 9. Mai 2006

Bezirksamt Neukölln von Berlin

B u s c h k o w s k y St. Vo g e l s a n g

Bezirksbürgermeister Bezirksstadträtin



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 62. Jahrgang Nr. 19 3. Juni 2006 463
Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans 8-4

im Bezirk Neukölln

Vom 9. Mai 2006
Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes zur
Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November
1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Novem-
ber 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan 8-4 vom  3. Januar 2003 mit den Deckblättern
vom 20. Januar 2001 und 26. Juli 2005 für die Grundstücke Neu-
köllnische Allee 6/14 und Grenzallee 20 im Bezirk Neukölln wird
festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Neu-
kölln von Berlin, Abteilung Bauwesen, Fachbereich Vermessung,
beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Be-
zirksamt Neukölln von Berlin, Abteilung Bauwesen, Fachbereiche
Stadtplanung und Bau- und Wohnungsaufsicht, kostenfrei eingese-
hen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Neukölln von Berlin schriftlich geltend
machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist
darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die in
Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung
des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 9. Mai 2006

Bezirksamt Neukölln von Berlin

B u s c h k o w s k y St. Vo g e l s a n g

Bezirksbürgermeister Bezirksstadträtin
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans XIV-207a

im Bezirk Neukölln, Ortsteil Rudow

Vom 9. Mai 2006
Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl.
S. 692), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan XIV-207a vom 24. Februar 1998 mit den
Deckblättern vom 28. Mai 2001 und 4. März 2004 für die Grundstü-
cke Andreas-Hermes-Siedlung 2–9, Klein-Ziethener Weg 3, 5 und 9
sowie einen Teilabschnitt des Klein-Ziethener Weges im Bezirk
Neukölln, Ortsteil Rudow, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Neu-
kölln von Berlin, Abteilung Bauwesen, Fachbereich Vermessung,
beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Be-
zirksamt Neukölln von Berlin, Abteilung Bauwesen, Fachbereiche
Stadtplanung und Bau- und Wohnungsaufsicht, kostenfrei eingese-
hen werden.

§ 3

   Auf die Vorschriften über
1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit

etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Neukölln von Berlin schriftlich geltend
machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist
darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die in
Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung
des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 9. Mai 2006

Bezirksamt Neukölln von Berlin

B u s c h k o w s k y St. Vo g e l s a n g

Bezirksbürgermeister Bezirksstadträtin
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplanes XX-226b

im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Frohnau

Vom 9. Mai 2006
Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der
Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes zur
Ausführung des Baugesetzbuchs vom 7. November 1999 (GVBl.
S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005
(GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan XX-226b vom 22. Oktober 1998 mit Deck-
blatt vom 7. August 2000 und 23. August 2005 für das Gelände zwi-
schen den Grundstücken Gollanczstraße 59/133, der rückwärtigen
Grenze der Grundstücke Fuchsring 33/53, der Bahntrasse Potsdam-
Oranienburg, der Geltungsbereichsgrenze 8,0 m parallel zum Pony-
weg und entlang der Gollanczstraße bis zur südwestlichen Grenze
des Grundstücks Gollanczstraße 135 sowie für einen Abschnitt der
Gollanczstraße im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Frohnau, wird
festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Reini-

ckendorf von Berlin, Bau-, Grundstücks- und Gebäudemanagement,
Fachbereich Vermessung, eine beglaubigte Abzeichnung des Bebau-
ungsplans kann beim Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Bau-,
Grundstücks- und Gebäudemanagement, Fachbereich Stadt- und
Regionalplanung, während der Dienststunden kostenfrei eingesehen
werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
1. eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften, die in

§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs bezeichnet
sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Reinickendorf von Berlin schriftlich
geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll,
ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die
in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung
des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 9. Mai 2006

Bezirksamt Reinickendorf von Berlin

Marlies W a n j u r a Dr. Michael W e g n e r

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadtrat
für Bau-, Grundstücks-

und Gebäudemanagement
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans XXI-2

im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Biesdorf

Vom 12. Mai 2006
Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl.
S. 692), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan XXI-2 vom 7. Februar 2001 mit den Deck-
blättern vom 27. Mai 2004 und vom 16. März 2006 sowie der Be-
gründung vom März 2006 für eine Teilfläche des Geländes zwischen
der Straße Alt-Biesdorf (B 1/5), der Wuhle und der Straße Wuhletal
und eine an die Straße Wuhletal unmittelbar anliegende Fläche im
Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Biesdorf, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Mar-
zahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung Ökologische Stadtentwick-
lung, Amt für Stadtplanung und Vermessung, Bereich Vermessung,
beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Be-
zirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung Ökologische
Stadtentwicklung, Amt für Stadtplanung und Vermessung, Bereich
Stadtplanung, und Amt für Bauaufsicht, Wohnungsaufsicht und
Denkmalschutz kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über
1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit

etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin schrift-
lich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen
soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist wer-
den die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1
des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Aus-
führung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 12. Mai 2006

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin

K l e t t N i e m a n n

Bezirksbürgermeister Bezirksstadtrat für
Ökologische Stadtentwicklung
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans XXIII-6e
im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Mahlsdorf

Vom 12. Mai 2006
Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl.
S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan XXIII-6e vom 10. Mai 2005 mit Deckblatt

vom 22. Dezember 2005 sowie der Begründung vom Juli 2005
für die Grundstücke Hönower Straße 198, Am Lupinenfeld 82/92,
Melanchthonstraße 64–68, Albrecht-Dürer-Straße 12–18, Kleeacker-
weg 1–10, 35–41, Florastraße 29–36, 89–98 und dem Melanchthon-
platz im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Mahlsdorf, wird
festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Mar-

zahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung Ökologische Stadtentwick-
lung, Amt für Stadtplanung und Vermessung, Bereich Vermessung,
beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Be-
zirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung Ökologische
Stadtentwicklung, Amt für Stadtplanung und Vermessung, Bereich
Stadtplanung und Amt für Bauaufsicht, Wohnungsaufsicht und
Denkmalschutz, kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-

sen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin schrift-
lich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen
soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist wer-
den die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1
des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Aus-
führung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 12. Mai 2006

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin

K l e t t N i e m a n n

Bezirksbürgermeister Bezirksstadtrat für
Ökologische Stadtentwicklung
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans XXIII-6a
im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Mahlsdorf

Vom 12. Mai 2006
Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl.
S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan XXIII-6a vom 10. Mai 2005 mit Deckblatt

vom 22. Dezember 2005 sowie der Begründung vom Juli 2005 für
das Gelände zwischen der Straße Am Rosenhag, der Hönower Stra-
ße, den Grundstücken Hönower Straße 195, Lübzer Straße 7/13,
Briesener Weg 125, 128, dem Lupinenfeld (Flurstück 481, 482, 485)
und den Grundstücken Am Lupinenfeld 57, Ernst-Haeckel-Straße
70, 72, Uslarer Straße 62 und Ernst-Haeckel-Straße 76/84 im Bezirk
Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Mahlsdorf, wird festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Mar-

zahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung Ökologische Stadtentwick-
lung, Amt für Stadtplanung und Vermessung, Bereich Vermessung,
beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Be-
zirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung Ökologische
Stadtentwicklung, Amt für Stadtplanung und Vermessung, Bereich
Stadtplanung und Amt für Bauaufsicht, Wohnungsaufsicht und
Denkmalschutz, kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin schrift-
lich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen
soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist wer-
den die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1
des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Aus-
führung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 12. Mai 2006

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin

K l e t t N i e m a n n

Bezirksbürgermeister Bezirksstadtrat für
Ökologische Stadtentwicklung
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans XXIII-32d
im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Kaulsdorf

Vom 12. Mai 2006
Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl.
S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan XXIII-32d vom 16. Dezember 2003 mit Deck-

blatt 1 vom 27. Januar 2005 und Deckblatt 2 vom 2. Februar 2006
sowie der Begründung vom Februar 2006 für das Gelände zwischen
den Anlagen der Deutschen Bahn AG, dem Friedhof Kaulsdorf, der
Dorfstraße, den Grundstücken Dorfstraße 43A und 43B sowie Alt-
Kaulsdorf 1, 7, 9 und 11 und der Ortsteilgrenze, einschließlich des
Dorfangers Kaulsdorf, im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil
Kaulsdorf, wird festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Mar-

zahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung Ökologische Stadtentwick-
lung, Amt für Stadtplanung und Vermessung, Bereich Vermessung,
beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Be-
zirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung Ökologische
Stadtentwicklung, Amt für Stadtplanung und Vermessung, Bereich
Stadtplanung und Amt für Bauaufsicht, Wohnungsaufsicht und
Denkmalschutz kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-

sen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin schrift-
lich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen
soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist wer-
den die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1
des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Aus-
führung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 12. Mai 2006

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin

K l e t t N i e m a n n

Bezirksbürgermeister Bezirksstadtrat für
Ökologische Stadtentwicklung
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans II-145b

im Bezirk Mitte, Ortsteil Moabit

Vom 15. Mai 2006
Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 9 Abs. 3, § 8 Abs. 1 und mit § 11 Abs. 1 des
Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom
7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 3. November 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan II-145b vom 17. September 1996 mit
Deckblättern vom 28. November 1996 und 19. Februar 1997 für das
Gelände zwischen Paulstraße, Bahnanlage, Ingeborg-Drewitz-Allee,
der westlichen Grenze des Flurstücks 462 (Kanzlerpark) und
Joachim-Karnatz-Allee sowie die Grundstücke Joachim-Karnatz-
Allee 1/47, Teilflächen des Grundstücks Paulstraße 20D, die Stadt-
bahnbögen Nr. 364, 383 und 387 und Abschnitte der Joachim-
Karnatz-Allee im Bezirk Mitte, Ortsteil Moabit, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann bei der Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung, Abteilung Geoinformation, Vermessung,
Wertermittlung, beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans
können beim Bezirksamt Mitte von Berlin, Abteilung Stadtentwick-
lung, kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über 
1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit

etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen
lassen will, muss 
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber der für die verbindliche Bauleitplanung zuständigen
Senatsverwaltung schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der
die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in
Satz 1 genannten Frist werden die in Nummer 1 bis 4 genannten
Mängel gemäß  § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32
Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeacht-
lich.

  (2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 15. Mai 2006

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

Ingeborg J u n g e - R e y e r



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 62. Jahrgang Nr. 19 3. Juni 2006 471
Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans XV-68b

im Bezirk Treptow-Köpenick, Ortsteil Johannisthal

Vom 16.Mai 2006
Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 9 Abs. 3 und mit § 8 Abs. 1 des Gesetzes zur
Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November
1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Novem-
ber 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan XV-68b vom 26. Januar 2004 für die Grund-
stücke im städtebaulichen Entwicklungsbereich „Berlin-Johannis-
thal/Adlershof “ Eisenhutweg 117/137, 139/141 (teilweise), Rudower
Chaussee 44 (teilweise), für einen Abschnitt der ehemaligen Straße
am Flugplatz, sowie für Grundstücksflächen nördlich der ehema-
ligen Straße am Flugplatz (Flurstück 6310 und 6179 (teilweise) im
Bezirk Treptow-Köpenick, Ortsteil Johannisthal, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann bei der Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung, Abteilung Geoinformation, Vermessung, Wert-
ermittlung, beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans kön-
nen beim Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin, Abteilung
Bauen und Stadtentwicklung, Amt für Vermessung/Bodenson-
derungsbehörde sowie Bau- und Wohnungsaufsichtsamt, kostenfrei
eingesehen werden.

§ 3

  Auf die Vorschriften über
1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit

etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen
lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber der für die verbindliche Bauleitplanung zuständigen
Senatsverwaltung schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der
die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in
Satz 1 genannten Frist werden die in Nummer 1 bis 4 genannten
Mängel gemäß  § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32
Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeacht-
lich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 16. Mai 2006

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

Ingeborg J u n g e - R e y e r
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans XXII-38

im Bezirk Lichtenberg, Ortsteil Neu-Hohenschönhausen

Vom 16. Mai 2006
Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl.
S. 692), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan XXII-38 vom 12. Januar 2006 mit Deckblatt
vom 8. Mai 2006 für die Teilfläche des Geländes zwischen Pablo-
Picasso-Straße, Bezirksgrenze an der Gehrenseestraße und Bahn-
außenring sowie für einen Abschnitt der Pablo-Picasso-Straße zwi-
schen Seehausener Straße und Gehrenseestraße im Bezirk Lichten-
berg, Ortsteil Neu-Hohenschönhausen, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Lichten-
berg von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Amt für Planen und
Vermessen, Fachbereich Vermessung, beglaubigte Abzeichnungen
des Bebauungsplans können beim Bezirksamt Lichtenberg von Ber-
lin, Abteilung Stadtentwicklung, Amt für Planen und Vermessen,
Fachbereich Stadtplanung, und im Bau- und Wohnungsaufsichtsamt,
kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über
1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit

etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-

sen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Lichtenberg von Berlin schriftlich
geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll,
ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die
in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung
des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 16. Mai 2006

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin

E m m r i c h L o m p s c h e r

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadträtin
für Stadtentwicklung
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans 11-18
im Bezirk Lichtenberg, Ortsteil Rummelsburg

Vom 16. Mai 2006
Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414 ), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I. S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl.
S. 692), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan 11-18 vom 23. November 2005 für die
Grundstücke Hauffstraße 21–25 und einen Abschnitt der Hauffstraße
im Bezirk Lichtenberg, Ortsteil Rummelsburg, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Lichten-
berg von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Amt für Planen und
Vermessen, Fachbereich Vermessung, beglaubigte Abzeichnungen
des Bebauungsplans können beim Bezirksamt Lichtenberg von Ber-
lin, Abteilung Stadtentwicklung, Amt für Planen und Vermessen,
Fachbereich Stadtplanung, und im Bau- und Wohnungsaufsichtsamt,
kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrif-

ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Lichtenberg von Berlin schriftlich
geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll,
ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die
in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung
des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 16. Mai 2006

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin

E m m r i c h L o m p s c h e r

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadträtin
für Stadtentwicklung



474 Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 62. Jahrgang Nr. 19 3. Juni 2006



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 62. Jahrgang Nr. 19 3. Juni 2006 475



Herausgeber:
Senatsverwaltung für Justiz,
Salzburger Straße 21–25, 10825 Berlin
Redaktion:
Salzburger Straße 21–25, 10825 Berlin, Fernruf: 90 13 33 80, Telefax: 90 13 20 08
Verlag und Vertrieb:
Kulturbuch-Verlag GmbH, Postfach 47 04 49, 12313 Berlin
Hausadresse: Berlin-Buckow, Sprosserweg 3, 12351 Berlin
Telefon: 6 61 84 84 oder 6 61 40 02; Telefax: 6 61 78 28
Internet: http://www.kulturbuch-verlag.de
E-Mail: kbvinfo@kulturbuch-verlag.de
Bezugspreis:
vierteljährlich 13,30 € einschließlich 7 % Umsatzsteuer
bei sechswöchiger Kündigungsfrist zum Quartalsende.
Laufender Bezug und Einzelhefte durch den Verlag.
Preis dieses Heftes 2,45 € zuzüglich Versandspesen
(Postbank Berlin, Konto Nr. 87 50 - 109, BLZ 100 100 10)
Druck:
H. Heenemann GmbH & Co., Bessemerstraße 83–91, 12103 Berlin

Kulturbuch-Verlag GmbH · Postfach 47 04 49 · 12313 Berlin
Postvertriebsstück · A 3227 A · Entgelt bezahlt · Deutsche Post AG

476 Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 62. Jahrgang Nr. 19 3. Juni 2006


	Achtes Gesetz zur Änderung der Verfassung von Berlin
	Gesetz über die Durchführung der Volksabstimmung nach Artikel 100 Satz 2 der Verfassung von Berlin am 17...
	Gesetz über die Verwendung von Meldedaten durch die Zentrale Stelle für das bevölkerungsbezogene Mammogr...
	Gesundheitsdienstreformgesetz
	Gesetz zum Schutz von Gedenkstätten, die an die Opfer der menschenunwürdigen Behandlung unter der nation...
	Gesetz zur Stärkung der Mitwirkungsrechte der Seniorinnen und Senioren am gesellschaftlichen Leben im La...
	Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans XIV-289 im Bezirk Neukölln
	Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans XIV-239b im Bezirk Neukölln, Ortsteil Britz
	Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans XIV-217 im Bezirk Neukölln, Ortsteil Rudow
	Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans 8-4 im Bezirk Neukölln
	Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans XIV-207a im Bezirk Neukölln, Ortsteil Rudow
	Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplanes XX-226b im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Frohnau
	Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans XXI-2 im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Biesdorf
	Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans XXIII-6e im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Mahlsdorf
	Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans XXIII-6a im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Mahlsdorf
	Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans XXIII-32d im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Kaulsdorf
	Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans II-145b im Bezirk Mitte, Ortsteil Moabit
	Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans XV-68b im Bezirk Treptow-Köpenick, Ortsteil Johannisthal
	Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans XXII-38 im Bezirk Lichtenberg, Ortsteil Neu-Hohenschönhausen
	Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans 11-18 im Bezirk Lichtenberg, Ortsteil Rummelsburg

